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1 Einf¿hrung 

Die Gemeinde Malente plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 die Errichtung 

eines Gesundheitscampus auf dem Gelände des ehemaligen Kieler Stadtklosters an der Plö-

ner Straße. Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 6,6 ha. 

Aufgrund der geänderten zukünftig vorgesehenen Nutzung soll auch der Flächennutzungsplan 

in einer 24. Änderung an die neuen Planungen angepasst werden. Die Änderung erfolgt im 

Parallelverfahren. 

Gemäß §§ 2 und 2a BauGB sind im Rahmen der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen 

die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a zu prüfen. Aus diesem Grund 

werden durch einen Umweltbericht die durch das Bauvorhaben zu erwartenden erheblichen 

Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. Gemäß § 2 BauGB bildet der Umweltbericht 

einen gesonderten Teil der Begründung.  

Mit der Erstellung des Umweltberichtes wurde die BBS-Umwelt GmbH beauftragt. Der Um-

weltbericht wird hiermit vorgelegt. 

 

 

Abb. 1: Übersicht (Quelle: geobasis.de/ LVermGeo SH)  
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1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung 

Bebauungsplan Nr. 101: 

Für den Bebauungsplan ist eine vielfältige, generationenübergreifende Nutzung vorgesehen. 

Kern der Planung ist die Anlage eines Gesundheitscampus mit Wohnungen, Betreutem Woh-

nen, Pflegeschule und KITA. 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über eine vorhandene Straße an die Hinrich-Wrage-

Straße sowie über eine neue Zufahrt zur Plöner Straße. Als innere Erschließung ist eine Rin-

gerschließung vorgesehen, die als befestigter Weg teilweise bereits vorhanden ist und ent-

sprechend an die vorgesehene Planung angepasst wird. Stellplätze werden sowohl auf den 

privaten Grundstücken als auch im öffentlichen Straßenraum erforderlich und orientieren sich 

an der Stellplatzsatzung der Gemeinde Malente, nach der Berechnung werden im Gebiet ca. 

600 Parkplätze geschaffen. 

Die bestehenden Gebäude werden überwiegend in die Planungen integriert, saniert und durch 

Neubauten ergänzt. Die Gebäude werden als 2-4-geschossige Gebäude, überwiegend mit 

Satteldach oder Staffelgeschoss vorgesehen. Die absolute Gebäudehöhe wird über eine fest 

definierte Firsthöhe definiert. Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt überall bei 0,4. 

Folgende bauliche Entwicklung ist vorgesehen: 

 

SO1: Markthalle: 

Vorgesehen als kleine Markthalle zur Vermarktung regionaler Produkte, Verkaufsfläche von 

bis zu 800 m² mit Einzelständen bis zu 30 m² Fläche und gastronomischen Verweilflächen, 

GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO zulässig), Gebäude II-geschossig. 

Darüber hinaus ist eine Sortimentsausschlussliste über die Festsetzungen des Bebauungs-

planes geregelt. Verkaufsstände mit folgenden zentrenrelevanten Sortimenten sind unzuläs-

sig: 

¶ Augenoptik 

¶ Bekleidung 

¶ Bettwaren / Matratzen 

¶ Bücher 

¶ Briefmarken / Münzen 

¶ Campingartikel 

¶ Elektrogroß- und -kleingeräte 

¶ Fahrräder und Zubehör 

¶ Glas / Porzellan / Keramik 

¶ Haus-, Bett- und Tischwäsche 

¶ Hausrat, Haushaltswaren 

¶ Heimtextilien (Gardinen, Dekostoffe, Sicht-/Sonnenschutz) 

¶ Künstler- und Bastelbedarf 

¶ Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeitsbedarf 

¶ Medizinische und orthopädische Geräte 

¶ Musikinstrumente und Musikalien 

¶ Neue Medien, Unterhaltungselektronik 

¶ Parfümerieartikel und Kosmetika 

¶ Schuhe, Lederwaren 
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¶ Spielwaren 

¶ Uhren, Schmuck 

¶ Wohnungseinrichtungsbedarf, Bilder, Poster, Bilderrahmen, Kunstgegenstände. 

Folgende nahversorgungs- und gleichzeitig zentrenrelevante Sortimente sind ebenfalls aus-

geschlossen: 

¶ Blumen, Schnittblumen 

¶ Drogeriewaren 

¶ Papier-, Büroartikel, Schreibwaren 

¶ Pharmazeutische Artikel 

¶ Zeitungen, Zeitschriften 

¶ Zoologischer Bedarf. 

 

SO2: Pflegefachschule: 

Schule mit Boardinghaus für interne und externe Schüler, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% 

gem. BauNVO zulässig), Gebäude II-geschossig. 

 

Gemeinbedarfsfläche KITA: 

5-zügig für Kinder, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO zulässig), Gebäude III-

geschossig. 

 

WA1: zentrales Wohngebiet ĂStadtklosterñ: 

Vorgesehen sind 100 Eigentumswohnung, dazu Erweiterung und Sanierung der Bestandsge-

bäude, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO zulässig), Gebäude III-geschossig. 

(Bestandhöhe derzeit ca. 12,40 m). 

 

WA2: Wohngebiet Süd: 

Vorgesehen sind ca. 70 öffentlich geförderte Mietwohnung (Kleinwohnungen), GRZ von 0,4 

(Überschreitung 50% gem. BauNVO zulässig), Gebäude II-geschossig. 

 

WA3: Wohngebiet Ost (am Sickerbecken): 

Vorgesehen sind ca. 7 Mietwohnungen, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO 

zulässig), Gebäude III-geschossig. 

 

WA4: Wohngebiet Nordost: 

Vorgesehen sind bis zu 100 Mietwohnungen, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. 

BauNVO zulässig), Gebäude III-geschossig. 

 

WA5: Wohngebiet West: 

Vorgesehen sind 4 Mietwohnungen, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO zuläs-

sig), Gebäude II-geschossig. 

 

WA6: Wohngebiet Betreutes Wohnen: 

90 Sozialwohneinheiten, Lage unmittelbar an der Plöner Straße, jedoch Erschließung über die 
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Planstraße, GRZ von 0,4 (Überschreitung 50% gem. BauNVO zulässig), Gebäude IV-

geschossig. 

 

Damit entstehen insgesamt ca. 370 Wohnungen (inkl. Mietwohnungen, Betreutes Wohnen und 

Servicewohnen). 

 

Ein Teil der Fläche (südöstlicher Bereich) liegt im Landschaftsschutzgebiet. Für diese Flächen 

sowie auch die nicht bebaubaren Flächen im Bereich der Waldabstandsflächen gemäß § 24 

LWaldG SH sind private und öffentliche Grünflächen und Flächen für die Oberflächenentwäs-

serung (Sickerbecken) vorgesehen. Hier ist die Anlage einer landschaftsgerechten Mulde ge-

plant, in welcher Regenwasser der öffentlichen Straßen versickert wird (max. Einstautiefe von 

50 cm). Für alle privaten Bauflächen sieht das Entwässerungskonzept Verdunstung durch 

Dachbegrünung (auf Carports) sowie die Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelä-

gen vor. Darüber hinaus anfallendes Regenwasser ist ebenfalls auf den Grundstücken zu ver-

sickern (z.B. über Rigolen). 

Aufgrund der deutlichen Geländetopographie ist ein Bodenmanagement im B-Plan-Gebiet vor-

gesehen, welche möglichst eine Wiederverwendung tragfähigen Bodens vorsieht. 

Als südliche Begrenzung und zur Eingrünung ist die Neuanlage eines Knicks vorgesehen und 

festgesetzt. 

 

 

Abb. 2: Gestaltungsplan  (Architekt Schlepps, März 2025) 
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Abb. 3: B-Plan-Entwurf (Architekt Schlepps, März 2025) 

 

Grünordnung zum B -Plan:  

Für die Grünordnung werden über die textlichen Festsetzungen zahlreiche Regelungen ge-

troffen. Diese umfassen Erhaltungs- und Anpflanzgebote sowie Regelungen zur Gestaltung 

der öffentlichen und privaten Grünflächen. Eine detaillierte Beschreibung der Festsetzungen 

erfolgt in der Maßnahmenbeschreibung in Kap. 4. 

Die Knicks an der Plöner Straße und im Norden des Plangebietes bleiben erhalten und erhal-

ten Knickschutzstreifen. Ein weiterer neuer Knick wird im Süden angelegt und bildet damit die 

südliche Grenze des Plangebietes (Eingrünung). Ein Teil des landschaftsbildprägenden 

Baumbestandes wird erhalten und über Festsetzungen gesichert. 

 

Bedarf an Grund und Boden, Eingriffsregelung:  

Die Größe des Gesamtgeltungsbereiches beträgt ca. 6,6 ha. Folgende Flächenfestsetzungen 

sind für die Eingriffsregelung relevant: 

 

Baufläche/Planung  Größe in m²  Aktuelle Nutzung  Konfliktermittlung  

SO1 Markthalle 2.010 Pferdeweide Bebauung, Versiegelung 

SO2 Pflegefachschule 3.820 Pferdeweide Bebauung, Versiegelung 

GB KITA 960 Grünfläche/Ruderalflur Bebauung, Versiegelung 
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Baufläche/Planung  Größe in m²  Aktuelle Nutzung  Konfliktermittlung  

WA1 zentrales WA 13.220 Gebäude ehem. Stadtklos-
ter 

Bebauung, Versiegelung 

WA2 Süd 3.680 Pferdeweide Bebauung, Versiegelung 

WA3 Ost am RRB 860 Grünfläche/Ruderalflur Bebauung, Versiegelung 

WA4 Nordost 10.260 Grünfläche/Ruderalflur Bebauung, Versiegelung 

WA5 West 1.010 Grünfläche/Ruderalflur Bebauung, Versiegelung 

WA6 Betreutes Woh-
nen 

5.150 Grünfläche/Ruderalflur Bebauung, Versiegelung 

Straßenverkehrsflä-
chen, Stellplätze und 
Fußweg 

7.000 Straßen z.T. vorh, Grünflä-
chen/Ruderalflur 

Versiegelung 

Sickerbecken mit Un-
terhaltungsweg 

2.580 Grünfläche/Ruderalflur Bodenabgrabung 

Grünfläche Knick und 
Knickschutzstreifen 

5.060 Vorh. Knick, Grünfläche 
bzw. Pferdeweide (Lage 
z.T. im LSG) 

Geringe Konflikte, da 
Grünfestsetzung 

Grünfläche Garten, 
Park und Obstwiese 

8.290 Grünfläche/Ruderalflur, 
Pferdeweide (Lage z.T. im 
LSG) 

Geringe Konflikte, da 
Grünfestsetzung 

Grünfläche Gestal-
tungs- und Abstands-
grün 

1.680 Grünfläche/Ruderalflur, 
Pferdeweide 

Geringe Konflikte, da 
Grünfestsetzung 

 

 

24. Ände rung des Flächennutzungsplanes:  

Die Festsetzungen für die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes werden entsprechend 

der verbindlichen Bauleitplanung vorgesehen. Hier sind somit entsprechend den Baugebieten 

ebenfalls Sonderbauflächen, Wohnbauflächen und Bauflächen für den Gemeinbedarf vorge-

sehen. Die Teilfläche mit Lage im Landschaftsschutzgebiet verbleibt als Fläche für die Land-

wirtschaft. 

Im derzeitig gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Malente (2005) ist der nördliche Teil 

des Geltungsbereiches als SO Altenheim dargestellt, die südlichen Flächen als Flächen für die 

Landwirtschaft. Hier ist eine Änderung der Festsetzungen erforderlich. In der Umgebung be-

finden sich Wohnbauflächen, weitere Flächen für die Landwirtschaft sowie weitere Sonderge-

biete. 

 

1.2 Standortalternativen 

Allgemeines Wohngebiet und Erschließung: 

Die Planungen umfassen im zentralen Bereich die Neuentwicklung und Erweiterung einer be-

stehenden Baufläche (ehemaliges Altenheim). Echte Standortalternativen ergeben sich somit 

für diese geplante Wohnbebauung nicht. Die insgesamt darüber hinaus vorgesehene bauliche 

Verdichtung entspricht den derzeitigen Zielen der Bauleitplanung. Weiterhin wird auf diese 

Weise eine bauliche Lücke am Ortsrand von Malente geschlossen. 
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Erschließung: 

Für die Erschließung werden vorhandenen Zuwegungen und Wegeverbindungen auf dem Ge-

lände genutzt und erweitert. Aufgrund der bewegten Topographie des Geländes sind die inne-

ren Gestaltungsmöglichkeiten entsprechend hiervon abhängig. Zur Entlastung der Hinrich-

Wrage-Straße wird die zukünftige Haupterschließung unmittelbar von der Plöner Straße erfol-

gen. Die Zufahrt wird so gelegt, dass der vorhandene Knick möglichst erhalten werden kann. 

 

Sondergebiete und Flächen für den Gemeinbedarf (KITA): 

Hier sind in der Planung eine Pflegefachschule, eine Markthalle und ein Kindergarten vorge-

sehen. Die Planungen sind Teil eines Gesamtkonzeptes mit den Umbau- und Erweiterungs-

maßnahmen des ehemaligen Altenheims. Eine gemeindeweite Standortprüfung liegt dazu 

nicht vor.  

Die Angebotsvielfalt der Markthalle wird sich entsprechend nach den Vorgaben des Einzel-

handelskonzeptes der Gemeinde Malente richten, um Verdrängungseffekte aus dem Innen-

stadtbereich zu vermeiden. Vorgesehen ist hier die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen 

Marktstandortes mit regionalen Produkten. Die Ergebnisse der Allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls (Bewertung eines Einzelhandelsstandortes gemäß Nr. 18.6 der Anlage 1 UVPG) 

werden in den Umweltbericht übernommen. 

 

Nullvariante: 

Die Umsetzung der Nullvariante würde bedeuten, dass an dieser Stelle kein Neubaugebiet 

realisiert wird und die Brachlage der Fläche fortgeführt wird. Eine Nachfolgenutzung der Flä-

che als Sonderbaufläche in der bestehenden Form ist derzeit nicht absehbar. 

 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

1.3.1 Baugesetzbuch/Planungsrecht  

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung ist gem. §§ 1 

und 2 BauGB (geltend in der aktuellen Fassung) eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet werden. 

Der Umfang und Detaillierungsgrad für die Ermittlung der Belange wird von der Gemeinde 

festgelegt (§ 2 Abs. 4 BauGB), die Darstellung der Umweltbelange erfolgt gem. § 2a und An-

lage 1 BauGB in einem Umweltbericht.  

Weiterhin sind die Vorgaben des § 1a BauGB zu berücksichtigen. 

 

1.3.2 Bundesnaturschutzgesetz  

§ 1 BNatSchG ï Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege:  

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres Werts und als Lebensgrundlage des Menschen auch 

in Verantwortung für künftige Generationen zu schützen, zu entwickeln und soweit erforderlich, 

wiederherzustellen. 
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§§ 13-15 BNatSchG ĂEingriffsregelungñ: 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der aktuellen Fassung bezieht sich in Bezug auf 

die Eingriffsregelung in § 18 auf die Vorschriften des BauGB. Für Vorhaben im Außenbereich 

gemäß § 35 BauGB sowie für Pläne, die eine Planfeststellung ersetzen, gelten jedoch eben-

falls die §§ 14-17 des BNatSchG, welches in § 14 ĂEingriffe in Natur und Landschaftñ besagt, 

dass Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes Veränderungen der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen sind, durch die die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden können.  

Nach dem allgemeinen Grundsatz des § 13 sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Sofern dieses nicht möglich ist, sind 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

Nach § 15 hat der Verursacher die Beeinträchtigungen eines Eingriffs in die Natur so gering 

wie möglich zu halten. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen oder zu 

kompensieren.  

 

§§ 44/45 BNatSchG ï Besonderer Artenschutz:  

Bei der landschaftspflegerischen Begleitplanung sind neben der Eingriffs-Ausgleichs-Rege-

lung artenschutzrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Für die artenschutzrechtliche Be-

trachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) maßgeblich.  

 

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 Abs. 1 des BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-

stören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 Abs. 5 BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Bei nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen sowie bei nach den Vorschriften des Baugesetz-

buchs zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2, Satz 1 BauGB (Vorhaben in Gebieten mit 

Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 des BauGB und im 

Innenbereich nach § 34 BauGB) gelten die Verbote des § 44 Abs. 1 nur eingeschränkt. 

Bei europäisch geschützten Arten (Vogelarten und FFH-Arten) sowie in Anhang IVb der FFH-RL 

aufgeführten Pflanzenarten liegt kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 und im Hin-

blick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr.1 vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

weiterhin erfüllt werden kann. Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 wird jedoch nicht eingeschränkt. 

Bei Betroffenheiten lediglich national besonders geschützter Tierarten liegt kein Verstoß gegen die 

Verbote des § 44 Abs. 1 vor, wenn die Handlungen zur Durchführung des Eingriffs oder Vorhabens 

geboten sind. Diese Arten sind jedoch ggf. in der Eingriffsregelung zu betrachten. 
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Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten bei privilegierten Vorhaben nicht ein, 

wenn in besonderen Fällen durch vorgezogene Maßnahmen sichergestellt werden kann, dass die 

ökologische Funktion einer betroffenen Lebensstätte kontinuierlich erhalten bleibt. Entsprechend 

der Zielsetzung werden diese Maßnahmen als CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functio-

nality) bezeichnet. Die Maßnahmen sind im räumlichen Zusammenhang mit der Eingriffsfläche 

durchzuführen. Weiterhin sind die Maßnahmen zeitlich vor Durchführung des Eingriffs bzw. Vorha-

bens abzuschließen. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SH (2008) auch mit einer 

zeitlichen Lücke Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden und damit ein 

Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich u.a. aus 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozi-

aler oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare 

Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 

nicht verschlechtert, soweit nicht Art. 16 Abs. 1 der FFH-RL weitergehende Anforderungen 

enthält. Wenn es zu einer unzumutbaren Belastung im Einzelfall käme, ist nach § 67 

BNatSchG eine Befreiung von den Verboten möglich. 

Es handelt sich hier um ein Verfahren der Bauleitplanung, so dass eine Privilegierung gegeben 

ist.  

 

1.3.3 Sonstige gesetzliche Vorgaben  

Im Rahmen der Umweltgesetzgebung sind in verschiedenen Fachgesetzen ebenfalls verbind-

liche Ziele für die Schutzgüter sowie allgemeine Grundsätze formuliert worden, welche durch 

den Umweltbericht zu prüfen und abzuwägen sind.  

¶ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), inkl. der Technischen Anleitungen (TA) 

zum Schutz gegen Lärm und zur Reinhaltung der Luft 

¶ Bundeswaldgesetz (BWaldG) in Verbindung mit dem Landesforstgesetz (LWaldG SH), 

¶ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), 

¶ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit Landeswassergesetz (WasG SH), 

¶ Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

 

1.3.4 Schutzgebiete  

Naturschutzgebiete, Flächen des Biotopverbundsystems sowie Natura-2000-Gebiete sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden, schließen aber zum Teil an diesen an.  

Das LSG ĂHolsteinische Schweizñ, geschützt durch Verordnung vom 10. Juni 1965 überlagert 

sich im südöstlichen Bereich mit dem Geltungsbereich. 

Das FFH-Gebiet Buchenwälder Dodau liegt unmittelbar östlich des Geltungsbereiches und ist 

von Bedeutung für folgende Arten / Lebensraumtypen: 

¶ 9110 Hainsimsen- Buchenwald (Luzulo- Fagetum) 

¶ 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

¶ 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbu-

chenwald (Carpinion betuli) 

¶ 1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Als ¿bergreifendes Erhaltungsziel wird formuliert: ĂErhalt eines geschlossenen 
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Buchenwaldgebietes der schleswig-holsteinischen Jungmoräne auf historischem Waldstand-

ort in zum Teil charakteristischer Ausprägung auf bewegtem Relief mit dominierenden Rotbu-

chen, in Teilbereichen größeren Beständen der Eiche sowie mit Arten der reicheren Standorte 

in der Krautschicht.ñ 

 

 

Abb. 4: Schutzgebiete  

Orange: LSG 

Grün: FFH-Gebiete 

 

In den Randbereichen des Geltungsbereiches sind teilweise Knicks vorhanden, die als ge-

schützte Biotope nach § 30 BNatSchG/§21 LNatSchG anzusprechen sind. 

 

  

FFH 1829-304 

Buchenwälder Dodau 

FFH 188-392 

Seen des mittleren Schwentine-

systems und Umgebung 
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1.3.5 Planungsrechtliche Vorgaben der Gemeinde Malente  

Gültiger Flächennutzungsplan:  

Im derzeitig gültigen Flächen-

nutzungsplan der Gemeinde 

Malente (2005) ist der nördli-

che Teil des Geltungsberei-

ches als SO Altenheim dar-

gestellt, die südlichen Flä-

chen als Flächen für die 

Landwirtschaft bzw. als SO 

Reiterhof. In der Umgebung 

befinden sich Wohnbauflä-

chen, weitere Flächen für die 

Landwirtschaft sowie weitere 

Sondergebiete. Die Flächen 

des Dodauer Forstes sind als 

Flächen für Wald eingetra-

gen. 

Abb. 5: Auszug Flächennutzungsplan  

 

Eine verbindliche Bauleitplanung besteht für das Gebiet nicht. 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist über die 24. Änderung vorgesehen. 

 

 

Landschaftsplan:  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Malente (1994/1999 TGP Lübeck) stellt im Bestand die 

vorhandenen Gebäude mit Parkplätzen und umfangreichen Gehölzstrukturen (Wald) dar. Dem 

Landschaftsraum wird in diesem Bereich nur eine geringe Wertigkeit (Wertstufe 1) bescheinigt. 

Für den Laubwaldbestand des Dodauer Forstes wird eine sehr hohe Wertigkeit (Wertstufe 5) 

festgelegt. 

 

 

Abb. 6: Auszug Landschaftsplan ï Grünstrukturen (TGP, 1994)  
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In der Entwicklung soll die Bebauung nach 

Süden begrenzt und durch eine Eingrünung 

abgeschlossen werden. Die südlich angren-

zenden Flächen sind mit Maßnahmen zur Si-

cherung des Landschaftsbildes zu versehen 

(keine Bewaldung, Freiflächenentwicklung, 

Sportanlage). 

 

 

Abb. 7: Auszug Lan dschaftsplan ï Entwick-

lung (TGP, 1994)  

Gelb/T-Linie: Maßnahme Offenhaltung 

Grün: Erhalt der privaten Grünflächen (Reiterhof) 

Grüne Punkte: Eingrünung (Waldrand) 

 

 

Die nun vorgesehene Planung entspricht somit nur teilweise den Zielstellungen des Land-

schaftsplanes, der einerseits keine weitere Bebauung vorsieht, jedoch eine Nutzung in Form 

von Sportanlagen. Aufgrund des Alters des Landschaftsplanes (1994) wird daher diese Ab-

weichung als grundsätzlich möglich bewertet, sofern diese landschaftsverträglich erfolgt. Die 

Bewertung der Verträglichkeit erfolgt über die Schutzgutbetrachtung (Schutzgut Landschafts-

bild) und über die Bewertung zum Landschaftsschutzgebiet. 

 

 

Analyse der Wohnortsituation in Malente (EBP Deutschland GmbH, 2022):  

Im Rahmen der Analyse bedarfsgerechter Wohnortentwicklung in der Holsteinischen Schweiz 

wurden für Malente wohnungspolitische Leitlinien entwickelt. Grundlage der Entwicklung sind 

folgende Herausforderungen als Ergebnis der Wohnungsmarktanalyse: 

¶ Es gibt kaum kleine Wohnungen im aktuellen Wohnungsangebot, 

¶ Bezahlbarer Wohnraum ist/wird für kleine und mittlere Einkommen schwer zu finden 

(sein), 

¶ Es werden mehr barrierefreie/altersgerechte Wohnungen benötigt, 

¶ Mehr Bauausfertigungen im Segment des Geschosswohnungsbaus werden benötigt, 

¶ Anhaltender Neubaubedarf auf begrenzten Potenzialflächenressourcen, 

¶ Wohnungswechsel sind kaum möglich, Umzugsinitiativen gibt es nicht, 

¶ Der zunehmende Fachkräftemangel wird durch fehlendes Wohnangebot begünstigt 

(besonders in der Tourismus- und Gesundheitswirtschaft). 

Daraus ergeben sich für Malente folgende beschlossene Wohnungsmarktleitlinien: 

¶ Malente gestaltet die Wohnungsmarktentwicklung aktiv mit, 

¶ Malente schafft differenzierten und bedarfsorientierten Wohnraum, 

¶ Malente verfolgt eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, 

¶ Malente verstärkt die interkommunale Zusammenarbeit bei der Wohnungsmarktent-

wicklung. 
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1.4 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum für die Schutzgüter umfasst die Flächen des Bebauungsplanes / der 

Flächennutzungsplanänderung sowie die angrenzenden Flächen, so dass die Wirkräume aller 

zu erwartender Auswirkungen betrachtet werden.  

Der Geltungsbereich liegt am südlichen Ortsrand von Malente, in der Nähe des Dieksees. Die 

Plöner Straße, an welcher das Gebiet liegt, stellt die Hauptverbindungsachse zwischen Ma-

lente und Plön dar. 

Die Gemeinde Malente gehört zur Holsteinischen Schweiz und ist Teil des gleichnamigen Na-

turparks. 

 

 

Abb. 8: Lage des Vorhabensbereiches  (Quell e: OSM) 

 

1.5 Methodik  

Die Auswirkungen auf die Umwelt durch das geplante Vorhaben werden, nach den im UVP-

Gesetz genannten Schutzgütern untergliedert, untersucht: 

 - Mensch  

 - Pflanzen und Tiere 

 - Boden und Fläche 

 - Wasser 

 - Luft und Klima 

 - Landschaft 

- Sach- und Kulturgüter 

sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

B-Plan 101 

Ortszentrum 

Dieksee 
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Dazu wird zuerst der Bestand erfasst und beschrieben. Zum aktuellen frühzeitigen Planungs-

stand erfolgt dieses teilweise stichpunktartig. Die Darstellung des Ist-Zustandes beruhen auf 

der Auswertung bestehender Daten und einer einmaligen Begehung. Neben der Bestandsbe-

schreibung erfolgt auch eine Bewertung des momentanen Zustandes, so dass im ökologi-

schen und kulturellen Sinne sensible Bereiche schon bei den Planungen zum Teil entspre-

chend berücksichtigt werden können. 

Bei der Darstellung der Auswirkungen wird geprüft, ob erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen zu befürchten sind. Sofern diese nicht vermeidbar oder minimierbar sind, werden sie 

zur Bewertung des Vorhabens aufgezeigt. Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern werden ebenfalls aufgezeigt. 

 

2 Wirkfaktoren 

2.1 Bau- und Anlagenphase 

Durch den Bau eines Wohngebietes mit Flächen für Gemeinbedarf und Sondergebieten 

kommt es zu verschiedenen Wirkfaktoren, die sich auch, je nach Baudurchführung der Bau-

herren, über einen längeren zeitlichen Rahmen erstrecken können. 

Im Gebiet selbst kommt es zu Bodenbewegungen und Entfernen von Vegetation allgemeiner 

Bedeutung (direkte Wirkungen). Als besonderer Belastungsfaktor sind dabei der Lärm durch 

Maschinentätigkeiten sowie der Baustellenverkehr zu nennen. Eingeschränkte Passierbarkeit 

der angrenzenden Straßen und ein erhöhter LKW-Verkehr haben zudem Auswirkungen über 

das Baugebiet hinaus (indirekte Wirkungen). 

Im Vorhabensraum wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, d.h. bis zu 60 % der Flächen (inkl. 

Nebenanlagen gemäß BauNVO) werden versiegelt und stehen nicht mehr in dieser Form als 

Lebensraum zur Verfügung. Die natürlichen Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen ver-

loren. 

Anlagenbedingt ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Ruderalstrukturen sowie des 

Gehölzbestandes im zentralen Bereich verloren gehen wird. Durch Abriss und Sanierungs-

maßnahmen, Baufeldfreimachung und den allgemeinen Baubetrieb werden Störungen auf den 

Artenbestand des Gebietes sowie auf die umliegenden Nutzungsstrukturen (Wohnbebauung) 

verursacht. Die Ortseingangssituation wird sich durch die großen Baukörper, mit entsprechen-

der Fernwirkung, verändern. 

Weiterhin wird durch neue Gebäude voraussichtlich ein hoher Anteil an versiegelter Fläche 

entstehen. Hier sind Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden/Wasser und Biotope sowie 

für den Artenschutz zu erwarten. 

 

2.2 Betriebsphase 

Während der Betriebsphase stellen für Wohnbebauung typische Störwirkungen wie Verkehr 

(Lärm), Licht und Bewegungen sowie die Baukörper an sich (Landschaftsbild) die bedeutends-

ten Wirkfaktoren dar. Zusätzlich ist durch die Bebauung mit einer erhöhten Wärmeabstrahlung 

und von Stoffeinträgen (Abgase, Müll) auf die umliegenden Flächen zu rechnen. Die Versie-

gelung von Boden hat nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt.  
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Durch Wohnbebauung mit Gartenflächen und Parkstrukturen entstehen Lebensräume für 

Siedlungsfolger der Tier- und Pflanzenwelt. 

Durch die Sondergebiete entstehend im Betrieb vor allem Auswirkungen durch eine Zunahme 

des Verkehrs, verbunden mit Störungen durch Lärm, Licht und Bewegungen und damit auch 

mit Wirkungen auch auf die umliegenden Flächen. 

Insgesamt entsteht für das Schutzgut Mensch ein neues, hochwertiges Gebiet für verschiede-

nen Generationen auf einer derzeitigen Brachfläche bzw. Leerstandsfläche. Ziel der Planung 

ist die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplªtzen mit dem Schwerpunkt ĂGesundheitñ sowie 

ein Kindergarten, welche unmittelbar der Gemeinde zu Gute kommen soll. Es ist eine deutliche 

Verdichtung der Bebauung in der Höhe und in der Fläche zu erwarten. Perspektivisch sind bei 

vollständiger Umsetzung der Planung 600 bis 1.000 neue Einwohner zu erwarten. 

 

3 Umweltpr¿fung 

3.1 Schutzgut Mensch 

3.1.1 Bestan d 

 

Bestand  Bewertung  

Infrastruktur (Wohnen und Arbeiten) 

Mittelgroßer Ort (Großgemeinde mit knapp 12.000 Ein-
wohnern) mit allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, 

Einrichtungen des Dienstleistungssektors, Kleingewerbe 

Grund- und Gemeinschaftsschule 

Vielfältiges Vereinsleben 

Bahnanschluss (Kiel ï Lübeck) 

 

Allgemeine Bedeutung  

(Versorgungszentrum) 

Erholung / Gesundheit 

Bad Malente als Heilklimatischer Kurort und Kneippheil-
bad mit vielen Kliniken 

Urlaubsort in der Holsteinischen Schweiz 

Viele Möglichkeiten der Naherholung (Wandern, Radfah-
ren, Wassersport, Schifffahrt) 

 

Hohe Bedeutung und damit ver-
bunden auch eine hohe Empfind-
lichkeit (Schutzwürdigkeit von 
Gesundheit und Erholung) 

Lärm / Gesundheitsschutz 

Geringe Belastungsfaktoren aufgrund der Lage zwi-
schen den Seen und am Waldrand (Kaltluft, Belüftung), 

Lärm durch Straßenverkehr (Plöner Straße) vorhanden, 
bereits im Bestand werden hier die gültigen z.T. Grenz-
werte überschritten. 

 

Geringe bis mittlere Belastungen 

Geltungsbereich 

Fläche derzeit ungenutzt, am südlichen Ortsrand von 
Malente, Entfernung bis zum Ortszentrum ca. 1,2 km, 
unmittelbare Nähe zum Dieksee und Wald 

Ruhige Lage mit Anbindung an 
die Naherholung, gleichzeitig 
gute Erreichbarkeit von Versor-
gungseinrichtungen 
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Abb. 9: Nutzungsstrukturen im Umfeld des Geltungsbereiches (Quelle: OSM)  

 

3.1.2 Umweltauswirkunge n 

 

Störungen während der Bau - und Anlagenphase:  

Während der Bau- und Anlagenphase ist Lärm durch Baumaschinen, jedoch keine besonders 

lªrmintensive Arbeit zu erwarten (ĂNormaler Hoch- und Tiefbauñ). Staubbildung bei Bodenar-

beiten ist möglich. Hinzu kommt LKW-Verkehr, v.a. durch Bodentransport und Materialliefe-

rung, der auch über den Geltungsbereich hinausgeht. 

Insbesondere für die angrenzende Wohnbebauung ist dies als Belastung einzustufen, die je-

doch, bei Umsetzung der Planung nicht vermeidbar ist, gemäß dem Stand der Technik gemin-

dert werden kann und zeitlich befristet ist. Diese Belastungen werden daher nicht als erhebli-

che Beeinträchtigung im Sinne des BauGB bewertet. 

 

Auswirkungen durch  die vorgesehen e Standortentwicklung  allgemein : 

Die Reaktivierung eines derzeitigen Leerstandes mit der gleichzeitigen Entwicklung von Wohn-

raum und Arbeitsplätzen hat positive Auswirkungen auf den Standort Malente und über das 

Gemeindegebiet hinaus. Der geplante Gesundheitscampus mit vielfältigen medizinischen Ein-

richtungen passt in die Bäderstruktur von Bad Malente-Gremsmühlen und ist auch aus diesem 

Grund positiv zu bewerten. 

Für alle Einrichtungen ist in erster Linie eine private Trägerschaft vorgesehen, dazu gehört 

auch der geplante Kindergarten, der als Einrichtung unmittelbar dem Wohngebiet zugeordnet 

Naherholung Dieksee 

und Umgebung (Pro-

menade, Wander-

wege, Wassersport) 

Naherholung Waldge-

biet (Wanderwege) 

Wohngebiete 

Reiterhof 
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wird. 

Die Planung einer Markthalle mit bis zu 800 m² Verkaufsfläche, aufgeteilt auf kleine Verkaufs-

stände von bis zu 30 m² und zugehöriger Gastronomie, wurde in ihren Auswirkungen auf die 

bestehenden Einzelhandelsstrukturen in Malente in einer gesonderten Allgemeinen Vorprü-

fung des Einzelfalls untersucht. Diese kommt zu folgendem Ergebnis: 

Die Lage am unterversorgten südlichen Ortsrand sowie die qualitative Ausrichtung auf regio-

nale Produkte ergänzen sinnvoll das bisherige Sortiment in Malente. Relevante Kaufkraftab-

flüsse aus der Innenstadt sind nicht zu erwarten. Es ist allenfalls eine geringe Marktverschie-

bung zu möglich. In Verbindung mit der Neuschaffung von großflächigen Wohngebieten im 

Geltungsbereich des B-Planes 101 und der vorgesehenen Strahlwirkung des Gesamtkonzep-

tes für den Tourismus- und Gesundheitsbereich ist der geplante Marktstandort eher als posi-

tive Ergänzung in Malente zu bewerten. 

 

 

Auswirkungen  durch Bebauung  auf die umgebenden Nutzungsstrukturen:  

Durch die Ansiedlung von bis zu 1.000 neuen Einwohnern ist mit einer deutlichen Veränderung 

der Siedlungsstruktur am südlichen Ortsrand von Malente zu rechnen. Für die unmittelbaren 

Anlieger an der Hinrich-Wrage-Straße und an der Plöner Straße wird sich das Wohnumfeld 

ursächlich durch Bebauung und Verkehr deutlich verändern, da hier bisher keine Nutzung er-

folgte. Neben der Wohnbebauung sind die westlich der Plöner Straße liegenden Kliniken und 

Gästehäuser sowie der südlich des Geltungsbereiches liegende Pferdehof Vierth zu nennen. 

Insbesondere die Verkleinerung und Verlagerung der Pferdekoppeln stellt eine Veränderung 

der hofnahen Nutzungen dar. Hier sind privatrechtliche Regelungen erforderlich, um beson-

dere Härten zu verhindern. Die bewusste Abgrenzung der Planung nach Süden führt aber zu 

einer deutlichen funktionalen und optischen Trennung der Nutzungen. 

Grundsätzlich ist eine Bebauung in diesem Bereich vorhanden und damit auch weiterhin zu-

lässig. Die Verdichtung und Erweiterung der baulichen Nutzung müssen in Bezug auf die um-

gebenden Nutzungen untersucht werden. Dazu wurde eine schalltechnische Untersuchung 

erstellt, da Lärm neben Verkehr zu besonderen Einschränkungen in der Wohnqualität führen 

(s.u.). Es handelt sich jedoch um ein weitgehend abgeschlossenes Quartier, Berührungs-

punkte bestehenden damit lediglich für die unmittelbaren Anwohner sowie im Bereich Plöner 

Straße und Hinrich-Wrage-Straße. 

Aus diesem Grund ist durch die zu erwartende Einwohner- und Besucherzahl nicht von erheb-

lichen Auswirkungen auf die Wohn- und Naherholungsqualität in Malente insgesamt auszuge-

hen. Auswirkungen auf den östlich liegenden Wald werden ebenfalls gesondert untersucht 

(siehe Schutzgut Tiere und Pflanzen). 

In Bezug auf Bauhöhe und Versiegelungsgrad erfolgt eine Bewertung in den nachfolgenden 

Kapiteln (siehe Schutzgut Boden und Landschaftsbild). 

Eine besondere Gefahr für Unfälle und Katastrophen, auch im Sinne der SEVESO III-RL wird 

durch das Vorhaben nicht induziert und ist selbst durch dieses nicht betroffen. 
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Auswirkungen durch Lärm und Verkehr  (Auszug aus der Schalltechnischen Untersu-

chung, LAIRMConsult, 2023) : 

Gewerbelärm (verkürzt): 

Eine detaillierte Planung liegt noch nicht vor, daher wurde den Berechnungen ein exemplari-

sches Konzept zugrunde gelegt. 

Für die städtebauliche Bewertung ist festzustellen, dass für die künftige Lärmsituation von ei-

ner immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit auszugehen ist. Die an den maßgebenden 

Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereiches geltenden Orientierungswerte / Immis-

sionsrichtwerte werden sicher eingehalten. é 

Zum Schutz des allgemeinen Wohngebietes WA 5 vor Gewerbelärm sind in den in der Plan-

zeichnung dargestellten Bereichen schutzbedürftige Räume gemäß DIN 4109 an den lärmab-

gewandten Fassadenseiten anzuordnen.  

Andernfalls sind an den von Überschreitungen betroffenen Gebäudefassaden in Richtung des 

sonstigen Sondergebietes SO 1 (Anmerkung: Jetzt WA6) vor schutzbedürftigen Räumen ge-

mäß DIN 4109 nur festverglaste Fenster zulässig. Der notwendige hygienische Luftwechsel 

ist über eine lärmabgewandte Fassadenseite oder andere geeignete, dem Stand der Technik 

entsprechende Weise sicherzustellen.  

 

Verkehrslärm (verkürzt): 

Hinsichtlich des B-Plan-induzierten Zusatzverkehres ist zusammenfassend für die Bebauung 

im Nahbereich der Plöner Straße (Immissionsorte IO 01 bis IO 07, IO 18 bis IO 22) festzustel-

len, dass sowohl die jeweils geltenden Orientierungswerte als auch die jeweils geltenden Im-

missionsgrenzwerte bereits im Prognose-Nullfall überwiegend überschritten werden. Die rech-

nerischen Zunahmen aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr liegen jedoch mit maximal 3 

dB(A) überwiegend unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.  

An der Bebauung entlang der Hinrich-Wrage-Straße sind demgegenüber deutliche Zunahmen 

von mehr als 3 dB(A) durch den B-Plan-induzierten Zusatzverkehr zu erwarten. Im Prognose-

Nullfall werden die Orientierungswerte überwiegend eingehalten. Im Prognose-Planfall liegen 

die Beurteilungspegel, insbesondere im Nachtzeitraum, überwiegend oberhalb der Orientie-

rungswerte. Im Tageszeitraum liegen trotz der Zunahmen keine Überschreitungen des für all-

gemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwertes von 59 dB(A) vor. Auch im Nachtzeit-

raum wird der geltende Immissionsrichtwert von 49 dB(A) nachts überwiegend eingehalten. 

Lediglich an einem Immissionsort im Obergeschoß (IO 17) treten rechnerisch erstmalig Über-

schreitungen des geltenden Immissionsgrenzwertes für allgemeine Wohngebiete von 

49 dB(A) nachts durch die berechneten Zunahmen durch den B-Plan-induzierten Zusatzver-

kehr auf. Diese Zunahmen liegen hier mit 3,6 dB(A) etwas oberhalb der Erheblichkeitsschwelle 

von 3 dB(A), sind jedoch zu relativieren, da u.a. keine Grundbelastung für die Hinrich-Wrage-

Straße berücksichtigt wurde. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches zeigt sich, dass im Nordwesten im straßennahen Be-

reich der Plöner Straße die höchsten Beurteilungspegel aus Verkehrslärm von bis zu 62 dB(A) 

tags und 54 dB(A) nachts auf den Baugrenzen zu erwarten sind. 

Der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) tags wird im Westen vom sonstigen Son-

dergebiet SO 1 (Anmerkung: Jetzt WA6) teilweise überschritten. Der Orientierungswert von 50 

dB(A) nachts wird im Westen und Süden nicht eingehalten. Der geltende Immissionsgrenzwert 
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von 64 dB(A) tags wird eingehalten und der Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) nachts wird 

innerhalb der Baugrenzen von SO 1 (Anmerkung: Jetzt WA6) ebenfalls überwiegend einge-

halten. 

Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche werden sowohl die für Mischgebiete geltenden Orientie-

rungswerte als auch die Immissionsgrenzwerte tags und nachts sicher eingehalten. 

In den sonstigen Sondergebieten Markthalle und Pflegeschule werden die Orientierungswerte 

für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und von 55 dB(A) nachts sowie die Immissionsgrenz-

werte von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts sicher eingehalten. 

In den allgemeinen Wohngebieten sind in den straßennahen Bereichen Überschreitungen der 

geltenden Orientierungswerte von 55 dB(A) tags und von 45 dB(A) nachts zu verzeichnen. Der 

Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) tags wird auf den Baugrenzen der allgemeinen Wohnge-

biete überwiegend eingehalten. Auch im Nachtzeitraum wird der Immissionsgrenzwert von 49 

dB(A) überwiegend eingehalten. é 

Zum Schutz der Nachtruhe sind aufgrund der Überschreitung von 45 dB(A) nachts in dem in 

der nachfolgenden Planzeichnung dargestellten Bereich bei Neu-, Um- und Ausbauten für 

Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygi-

enische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 

sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende Schalldämmmaß ge-

mäß den ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109 erfüllt werden. 

Im Westen des allgemeinen Wohngebietes WA 1 sowie im Norden und Osten des allgemeinen 

Wohngebietes WA 5 sind befestigte Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien 

in den in der Planzeichnung in Abbildung 4 dargestellten Bereichen in Richtung der Erschlie-

ßungsstraße aufgrund der Überschreitungen des geltenden Orientierungswertes tags nur in 

geschlossener Gebäudeform bzw. auf der lärmabgewandten Seite der Gebäude zulässig. Of-

fene Außenwohnbereiche sind ausnahmsweise zulässig, wenn mit Hilfe einer Immissionsprog-

nose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Außenwohnbereichs der geltende 

Orientierungswertes tags nicht überschritten wird. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Ein-

zelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforde-

rungen an den Schallschutz resultieren. 

 

 

Fazit Schutzgut Mensch  

Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Planungen werden diese als überwiegend 

positiv für den Standort, aber auch für die Gemeinde Malente bewertet.  

Bezüglich möglicher Auswirkungen von B-Plan-induziertem Lärm und Verkehr auf die umge-

benden, z.T. schutzbedürftigen Nutzungen (Kliniken, Wohnbebauung), aber auch von Lärm-

wirkungen der Plöner Straße auf den Geltungsbereich wurde eine schalltechnische Untersu-

chung erstellt, die eine Verträglichkeit der Planung mit den umgebenden Nutzungen feststellt. 

Für die geplante Bebauung ist zum Schutz vor Verkehrslärm passiver Lärmschutz an den Ge-

bäuden vorzusehen und gesunde Wohnverhältnisse zu erreichen. 

Die Bewertung von Kaufkraft und Sortimenten in Bezug auf die Errichtung einer Markthalle 

ergibt ebenfalls eine Zulässigkeit unter Berücksichtigung von Festsetzungen zu Verkaufsflä-

che und Sortiment. 
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 Minimierung Ausgleich 

Bau- und Anlagenphase Anpassung der Gebäudeanord-

nung/Bauweise (passiver 

Schallschutz)  

-- 

Betriebsphase Für die Markthalle Festsetzun-

gen zu Verkaufsfläche und Sor-

timent 

-- 

 

 

3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

3.2.1 Bestand Schutzgebiete  

Bestand  Bewertung  

Schutzgebiete: 

LSG z.T. im Geltungsbereich 

FFH-Gebiet unmittelbar östlich angrenzend, angrenzen-
der FFH-LRT 9130 

 

Hohe Bedeutung und damit ver-
bunden auch eine hohe Empfind-
lichkeit und Schutzwürdigkeit 

 

Das FFH-Gebiet ĂBuchenwªlder Dodauñ ist f¿r folgende Lebensraumtypen nach Anhang I der 

FFH-Richtlinie von besonderer Bedeutung: 

¶ 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulu-Fagetum), 

¶ 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), 

¶ 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbu-

chenwald (Carpinion betuli). 

Darüber hinaus ist das FFH-Gebiet ĂBuchenwªlder Dodauñ f¿r folgende Art des Anhangs II der 

FFH-Richtlinie von besonderer Bedeutung: 

¶ 1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

Der Untersuchungsraum der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung umfasst größtenteils die östlich 

an die vorhandene Bebauung angrenzenden Bereiche des FFH-Gebietes. Hier ist ein dichter 

Waldbestand vorhanden. Entlang der Schutzgebietsgrenze verläuft ein Wanderweg, daran an-

grenzenden im Übergang zum Geltungsbereich eine Baumreihe / Knick. 

Die Flächen des Untersuchungsgebietes sind durch die angrenzende, nördlich bereits vorhan-

dene Wohnbebauung, die teilweise bis unmittelbar an das Schutzgebiet heran reicht deutlich 

durch Lärm, Licht und Bewegungen sowie die Baukörper ansich vorbelastet. Im Bereich des 

Geltungsbereiches B-Plan Nr. 101 sind derzeit keine relevanten Vorbelastungen vorhanden, 

da die Gebäude ungenutzt sind und in einer Entfernung von ca. 130 m zum FFH-Gebiet liegen.  

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130). Diese 
sind im FFH-Gebiet großflächig mit Flächenanteilen > 90 % ausgebildet. Im Rahmen der FFH-
Prüfung sind somit Wirkungen auf diesen Lebensraumtyp zu untersuchen. 

Alle übrigen Lebensraumtypen liegen außerhalb des Wirkbereiches, so dass Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele dieser Waldbiotope nicht zu erwarten sind. 
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3.2.2 Bestand Biotoptypen  

Bestand  Bewertung  

Biotoptypen Geltungsbereich (Ersteinschätzung) 

Überwiegend Brachfläche mit Ruderalstrukturen und 
Grasflur, ehemalige Gehölzfläche im Osten ohne Vege-
tation (Februar 2023) 

Gebäudebestand mit Wegen, Parkplätzen und größerem 
Baumbestand (südlich der Gebäude) 

Pferdekoppeln, v.a. im südlichen Bereich (Intensivgrün-
land, z.T. Lage im LSG) 

Geschützte Biotope (Knick) in den Randbereichen 

 

Überwiegend geringe bis mittlere 
Bedeutung, 

Hohe Bedeutung für den Baum-
bestand und die Knicks 

 

 

Beschreibung Biotoptypen 

Die Darstellung des Biotoptypenbestandes erfolgt durch BBS-Umwelt auf Grundlage einer 

Kartierung am 09.05.2023 sowie einer vorangegangenen Erstbegehung am 23.02.2023 und 

unter zur Hilfenahme von Luftbildauswertungen. Zudem wurden vorliegende Daten aus der 

landesweiten Biotopkartierung SH (LLUR) betrachtet. Verwendet werden die Biotopkürzel in 

Anlehnung an die Kartieranleitung und den Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung 

Schleswig-Holstein (LLUR, Stand: Juli 2022). Dem gesetzlichen Biotopschutz gem. § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG unterliegende Biotope sind mit (§) gekennzeichnet. Die Er-

gebnisse sind in der Anlage 1 dargestellt. Im Folgenden werden die im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 101 vorgefundenen Biotope beschrieben.  

Es wird ergänzend auf Abb. 10 verwiesen. 
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Abb. 10: Übersichtskarte zur Biotoptypenbeschreibung  

 

1 ï SGe 

Siedlungsnahe Wiese am Zugangsweg im Nordosten der Fläche. Nicht landwirtschaftlich ge-

nutzt, regelmäßige Mahd mit Rasenmäher 

Diverse Gräser mit hohem Deckungsrad (v.a. Hainsimse, Honiggras), verbreitet verschiedene 

Kräuterarten in unterschiedlichen, überwiegend geringen Deckungsgraden: Schaft-Löwen-

zahn, Spitzwegerich, Schafgarbe, Kleiner Storchschnabel, Beifuß, Ehrenpreis, Wissen-Sauer-

ampfer, Scharfer Hahnenfuß, Kleiner Klee, Wicke spec., Sternmiere, Weißes Labkraut, Ja-

kobskreuzkraut, Schlüsselblume, Habichtskraut, 

 

2 ï SGr/SGs 

Deutlich artenärmer als Nr. 1. Spiraea verläuft als Zierhecke zwischen der Garage und dem 

östlich vorhandenen Gebäude (beides SIy). Zum Teil finden sich Garten-/Zierblumen, 

 

3 ï SL 

Im Osten des Geländes befinden sich mehrere (Holz-)Lagerplätze, im Nordosten ist Nahe des 

Waldes ein alter Komposthaufen vorhanden 
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4 ï Knicksstrukturen im östlichen Randbereich 

4a ï HWy § 

Lückiger, überwiegend niedriger Hainbuchenknick. Verläuft hinter dem Zaun zur Fläche, ver-

mutlich auf dem Nachbargrundstück. 

4b ï HWw § 

Knick mit hochgewachsenen Buchen am Waldrand. Zwischen Knick und Waldfläche verlaufen 

ein Graben und ein ca. 3 m breiter Weg 

 

5 ï Ehemalige Waldfläche in unterschiedlichen Ruderalstadien 

5a ï ROt/RHg: Ruderaler grasgeprägter Aufwuchs mit Wiesenfuchsschwanz, Knoblauchs-

rauke, Brombeer, Brennnessel und japanischem Staudenknöterich, eher trockener, sandiger 

Standort 

5b ï ROt: Weniger Bewuchs als Nr. 5a, offener Boden, Richtung Osten im Kronenbereich (ca. 

8 m Breite) Aufwuchs Farne und Sternmiere 

5c ï RHm/wl: Ruderale Waldlichtungsflur, geringer Grasanteil, Brombeere, Holunder, Finger-

hut 

 

6 ï HBy 

Schmaler Junggehölzstreifen, vermutlich Rest aus Waldrandbereich 

 

7 ï SGr 

Ähnlich Nr. 1 nur weniger artenreich sowie kleinflächiger und nutzungsgeprägter. Gräser, Ha-

bichtskraut, Spitzwegerich, Ferkelkraut 

 

8 ï SGp 

Grasgeprägter Standort mit Anteilen von Kleblabkraut unterhalb der Kronenbereiche, insge-

samt mit großen Einzelbäumen und randlich verlaufendem Weg parkartiger Charakter. 

 

9 ï ehemalige Garten-/Parkanlage zwischen und an den Bestandsgebäuden, unterschiedli-

cher Verbuschungszustand und Anteil an Ziergehölzen/-sträuchern 

9a ï SGp/RH: Grasgeprägte Flächen, z.T. Aufwuchs Habichtskraut, Johanniskraut und Ja-

kobskreuzkraut, z.T. von unversiegelten Wegen/Pfaden durchzogen, z.t. Zierpflanzen (Spie-

reen, Cotoneaster, weitere Zierstauden) 

9b ï SGp/RH: Grasgeprägte Fläche mit gerodetem Robiniengebüsch, und ruderalem Auf-

wuchs von Disteln, Brombeere, Birkenjungwuchs 

9c ï SGs/RH: Insgesamt um die zentralen Gebäude verlaufender 3-8 m breiter Streifen aus 

mit hohem Anteil Ziergehölzen und -pflanzen. Vermutlich Reste von Zierpflanzenbeeten, durch 

ausbleibende Pflege stark ruderalisiert. Neben Zierpflanzen wie Zierquitte und Fingerhut auch 

Brombeer, Wiesen-Sauerampfer 

9d ï SGe: Kleinflächig Hain-Simse im Westen der Bestandsgebäude 

9e ï HBy: Zwischen den Gebäuden liegender Jungwuchs aus Birke, Eberesche 
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10 ï SG/RH 

Rasenfläche, stark ruderalisiert.  

 

11 ï SVt / 12 ï SVu/SVt 

Geschotterter/befestigter Weg ca. 3-5 m breit, der von Norden um die zentralen Gebäude führt 

und im Südwesten in einen weniger befestigten und weniger breiten trampelpfadähnlichen 

Weg übergeht. 

 

13 ï GYy/+ 

Als Pferdeweiden genutztes mäßig artenreiches Grünland. Stellenweise artenreicher. Wiesen 

zum Zeitpunkt der Kartierung kurz gefressen. 

 

14 ï SGr 

Siedlungsnahe Wiesen/Ruderalfläche mit fast 100% Grasanteil (v.a. Pfeifengras), artenarm 

 

15 ï SG/RH 

Überwiegend wie 14, dazu flächiger Ginsteraufwuchs, weitere Arten: großer Ampfer, Wald-

Ziest 

 

16 ï HGm 

Ca. 6-8 m breiter Gehölzstreifen, mit ca. 30% Nadelholzanteil, ansonsten überwiegend Birken 

und Eichen, Richtung Westen in Knick übergehend  

 

17 ï HWy § 

Knickstrukturen an der Plöner Straße mit unterschiedlichen Gehölzen, größere Eiche im Nor-

den 

 

18 ï RHm/RHr 

Ruderalflurstreifen an Grundstücksgrenze, ca. 3-6 m breite, hoher Anteil Brombeer sowie wei-

tere Ruderalisierungszeiger 

 

19 ï RHy 

Ruderalfläche mit überwiegend Himbeersträuchern im Norden vor dem Bestandsgebäude 

 

20 ï RHm 

Bandartige Ruderalflur nördlich und östlich der Bestandgebäude,  

 

21 ï SGr 

Gering bis mäßig artenreiche Grünlandfläche, vergleichbar mit Nr. 14., geringer Kräuteranteil, 

vereinzelt durchsetzt von Waldverlichtungszeigern (z.B. Wald-Ziest) 

 

22 ï SVs 

Zufahrt von der Hinrich-Wrage-Str. sowie Parkplätze als vollversiegelte Flächen  
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23 ï HWy 

Durch Parkplätze und angrenzende Gartennutzung eingeengter und vorbelasteter, niedriger 

Knick, v.a. Hasel und Hainbuche 

 

24 ï HBy/HBx 

Gebüsch/Gehölz beidseitig Zufahrt von der Hinrich-Wrage-Str., ca. 6-8 m Breite, z.T. mit ho-

hem Anteil an Ziersträuchern, Größere Gehölze: Säulen-Zypressen, Walnuss, große efeube-

wachsene Eiche im Bereich der Parkplätze. Ansonsten Spiraea, Felsenbirne, Kirschlorbeer, 

Forsythie, Wolliger Schneeball, Zierquitten 

 

Bebauung (o.Nr.) 

SB ï Bestandgebäudekomplex ehemaliges Altenheim 

SIy ï Sonstige nicht zu Wohnzwecken dienende Bebauung (Garage, Lagerhaus) im Nordosten 

SE ï Ehemaliges Wassertretbecken, versiegelt im Westen der Bestandsgebäude 

 

Baumbestand: 

Im Süden der Gebäude vorhandene, z.T. Landschaftsbild prägende Einzelbäume, v.a. Linden, 

Ahorn, Kastanien, Kirschen mit Stammdurchmessern zwischen 20 und 60 cm. 

 

Zusammenfassung:  

Das Gebiet ist geprägt durch einen Mix aus unterschiedlichen Brache- und Ruderalstadien, 

entstanden aus Zierbeeten bzw. ehemaligen Gehölz-/Waldflächen. Die Artenzusammenset-

zung schwankt zwischen artenarm bis mäßig artenreich. Besonders wertgebende Flächen 

sind nicht bzw. nur kleinflächig (z.B. Fläche 1, Knicks und Baumbestand im Süden) vorhanden. 

Die Pferdeweiden werden intensiv genutzt. 

 

Fotodokumentation  

Gebäude mit angrenzenden Ruderalstrukturen 
 

Ruderalflur an der Plöner Straße 
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Gebäude, z.T. unterkellert 
 

Innenhof mit Ruderalflur (v.a. Gras) und Baumbe-
stand 

Baumbestand südlich der Gebäude 
 

Pferdeweide (im LSG) 

 
Östliche Teilfläche, Gehölzfläche gerodet / gefräst 

Im Hintergrund Wald mit FFH-Gebiet 

 
Zufahrt Hinrich-Wrage-Straße mit Baum- und Ge-
hölzbestand 

 
Knick / Gehölzbestand an der Plöner Straße 

 
Parkplatz / Lagerplatz im Zufahrtsbereich 
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Knick (rechts) am östlichen Rand des 
Geltungsbereichs mit Wanderweg und Wald (FFH-
Gebiet, links) 

 
Abzureißendes Gebäude mit ehemaligem 
Haupteingang 

 
Ruderal gepräger Innenhofbereich 

 
z.T. mit Resten von Zierbeeten 

 

 

3.2.3 Bestand Fauna  

Der faunistische Bestand wurde im Sommer 2023 kartiert. In Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein sind Kartierungen für die Artengruppen der Vögel 

und der Fledermäuse vorgesehen gewesen.  

Als wertgebende Biotopstrukturen wurden die Knicks und auch die Baumreihe südlich der Ge-

bäude kartiert. Diese fungieren als Leitlinien für Fledermäuse und als Lebensraum für ge-

schützte Arten, die sowohl den Waldbereich im Osten als auch den Dieksee im Westen als 

Teilhabitat nutzen. 

Die Haselmaus wurde nicht kartiert, ist aber als weitere streng geschützte Art nach § 44 

BNatSchG in den Gehölzbeständen anzunehmen. 

Die aktuell vorhandenen Brachflächen weisen z.T. einen Blütenreichtum auf, welcher eine 

mittlere Bedeutung für Insekten hat, jedoch einer raschen Wiederherstellbarkeit unterliegt. 

Amphibien und Reptilien können die v.a. die Gehölzränder als Leitlinien und Teilhabitate nut-

zen. 

Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der Kartierergebnisse. Für detaillierte Angaben 

zum Bestand wird auf das Fachgutachten verwiesen. 
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Ergebnis der Fledermauskartierung:  

Im B-Plangebiet 101 von Malente konnten im Rahmen der Untersuchung neun von fünfzehn 

in Schleswig-Holstein heimischen Fledermausarten nachgewiesen werden. Mit deutlichem Ab-

stand zum Auftreten der anderen Arten war die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) im 

Gebiet sehr häufig anzutreffen. Es wurden mehrere Quartierstandorte der Art an den leerste-

henden Gebäuden nachgewiesen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Wochenstuben, 

sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit um Männchenquartiere der Mückenfledermaus, die hier 

in kleinen Gruppen oder einzeln Quartier bezogen hatten. Darauf deuten auch die hohen In-

tensitäten von Sozialrufen hin, die von dieser Art in der Nähe ihrer Quartiere aufgezeichnet 

werden konnten. Die Tiere scheinen resident im Gebiet vorzukommen und dort auch zu jagen, 

denn neben den allgemeinen feststellbaren Ortungsrufen wurden von der Mückenfledermaus 

auch vergleichsweise hohe Jagdaktivitäten registriert.  

Offenbar hat das Gebiet eine hohe Bedeutung für die lokale Population der Mückenfledermaus 

im Hinblick auf Balz und Paarung. Es handelt sich also um eine bedeutende Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte. Neben den Mückenfledermäusen haben auch Zwerg- und Rauhautfleder-

mäuse den Standort erkundet. Beobachtet wurde ein Anflug der Rauhautfledermaus an ein 

Gebäude. Offenbar ist die Anordnung der Gebäudeteile mit ihren Innenhöfen und den durch-

aus vorhandenen Quartiermöglichkeiten an den Gebäuden von hohem Wert als Paarungs-

quartier. Ausgeprägte Schwarmaktivitäten zur spätsommerlichen Erkundungsphase der Pi-

pistrellus-Winterquartiere konnten während der beiden Begehungstermine nicht gesehen wer-

den. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dadurch das Vorkommen von Winterquartieren sicher 

ausgeschlossen werden kann.  

Neben den Quartieren wurde im Gebiet auch ein Migrationskorridor der Wasserfledermaus 

nachgewiesen. Dieser verbindet die Quartierstandorte der Wasserfledermaus im Bergenge-

hölz mit den Jagdhabitaten über dem Dieksee. Dieser Korridor ist durch die bereits erfolgten 

Baumfällungen durch Ausdünnung der Leitstruktur bereits in Mitleidenschaft gezogen worden 

und sollte unbedingt erhalten und durch Gehölzpflanzungen wieder aufgewertet werden 

 

Ergebnis der Vogelkartierung: 

Brutvögel 

Das Betrachtungsgebiet bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflan-

zungsstätten. Es finden sich typische Arten der Siedlungsbiotope wie Mehlschwalbe, Bach-

stelze, Gartenrotschwanz, Haussperling, Amsel, Zaunkönig, Kohlmeise, Blaumeise welche 

entweder direkt in Nischen, Höhlen und andere Strukturen in und an den Gebäuden selbst 

brüten oder die Gehölzstrukturen und kleinräumige Nischen im Bewuchs rund um die Gebäude 

nutzen. Die Kombination von Brutmöglichkeiten an/in den unbewohnten Gebäuden mit wenig 

gestörten Vegetationsaufwuchs, Jungaufwuchs von Gehölzen und insektenreichen /Wie-

sen/Rasenflächen in der unmittelbaren Umgebung ist für viele der oben genannten Vogelarten 

essenziell. Für die Mehlschwalbe mit weiterem Aktionsradius bietet der nur 300m entfernt lie-

gende Dieksee noch zusätzlich geeignete Jagdreviere. 

Dichtere heckenartige Gehölzstrukturen mit vereinzelten größeren Bäumen im Übergang zur 

Einfamilienhauswohnbebauung im Norden inklusive Zufahrtsbereich von der Hinrich-Wrage-

Straße beherbergen Arten wie Heckenbraunelle, Grünfink, Klappergrasmücke, Mönchsgras-

mücke, Zaunkönig, Zilpzalp, Ringeltaube etc.. 

In den Gehölzen am Waldrand im Osten und in den höheren Gehölzen im Nordwesten kom-

men Arten der Gehölze wie Buntspecht, Buchfink, Gartenbaumläufer, Singdrossel, Waldkauz, 
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Grünspecht (in Kombination mit den offenen Flächen zur Ameisensuche), Kleiber etc. dazu. 

Alle kartierten Brutvogelarten sind gegliedert nach Brutgilden mit Anzahl der Brutreviere. 

Als einzige seltene Brutvogelart mit Gefährdung (RL S-H 3) kommt die Wachtel mit einem 

Brutrevier vor. Die Wachteln nutzen die offenen Flächen mit teilweisem Sukzessionscharakter 

auf dem Gelände. 

Rastvögel/Nahrungsgäste 

Beobachtet wurden auch Nahrungsgäste wie Sperber und Stieglitz rund um die Gebäude und 

auf den Flächen südlich des Vorhabensgebietes auf den Pferdeweiden kamen regelmäßig in 

geringer Zahl (max. 15) Grau- und Kanadagänse und Graureiher zur Futtersuche. Von einer 

landesweiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % des landes-

weiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / AfPE 2016). 

Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb des Betrachtungsraums Rastbestände 

vorkommen, die diese Kriterien erfüllen. Eine Bedeutung des Betrachtungsraums für Rastvö-

gel ist somit nicht gegeben. 

 

Bewertung  

Insgesamt wurde eine allgemeine Bedeutung des Arteninventar im Gebiet nachgewiesen. Be-

sonders anspruchsvolle Arten sind nicht darunter, vermutlich ursächlich sind hier der Straßen-

verkehr, die umgebenden Siedlungen sowie die Nutzung des Gebietes durch Spaziergänger 

(mit Hunden).  

Der ältere Baumbestand sowie die ungenutzten Gebäude stellen jedoch geeignete Habitate 

dar. Bemerkenswert sind jedoch die Quartiere der Mückenfledermäuse in den alten Gebäu-

den. Hervorzuheben sind weiterhin die Wechselwirkungen zwischen Dodauer Forst und Diek-

see. 
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Abb. 11: Biotop - und Lebensraum strukturen  

Rot: wertvolle Strukturen (geschütztes Biotop und Vernetzungselemente, Lebensraum geschützter Arten), blau: Nahrungsflächen (geschützter Arten) 

Pferdeweiden 

Fläche ohne Vegetation 

Ruderalflur, Grasflur 

FFH-Gebiet mit LRT 

(Waldbiotope) 

Wald im Sinne des 

LWaldG 

Gebäude 
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3.2.4 Umweltauswirkungen  

Auswirkungen der Planung auf die umgebenden Schutzgebiete:  

In Bezug auf das östlich liegende FFH-Gebiet ĂBuchenwälder Dodauñ wurde eine FFH-

Verträglichkeitsvorprüfung erstellt, welche zu dem Ergebnis kommt, dass keine erheblichen 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten sind. Die vorgesehenen 

Minimierungsmaßnahmen (Grünkonzept, Masterplan) sind dabei Bestandteil der Bewertun-

gen. 

Das Landschaftsschutzgebiet Holsteinische Schweiz reicht bis in den Geltungsbereich hinein. 

Für diesen Bereich sind, abgesehen von der Herstellung eines Sickerbeckens, keine baulichen 

Maßnahmen geplant. Durch Regelungen zur Grünordnung wird sichergestellt, dass in diesem 

Bereich nur Grünflächen mit unterschiedlicher Zweckbestimmung entstehen. Das Sickerb-

ecken soll als unversiegeltes Erdbecken angelegt werden, der erforderliche Unterhaltungsweg 

wird mit einer versickerungsfähigen Oberfläche ausgestattet. Diese Anlagen sind genehmi-

gungspflichtig im Sinne der Landschaftsschutzgebietsverordnung (LSG-VO § 3, 1965). 

Folgende Grünflächen mit Zweckbestimmung sind hier vorgesehen: private Obstwiese, Knick 

mit Knickschutzstreifen, privater Garten, Sickerbecken mit öffentlichen Parkflächen.  

Erhebliche Auswirkungen auf den Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes sind durch 

diese Nutzungen nicht zu erwarten. Die Vorgaben der LSG-Verordnung sind unabhängig von 

den Festsetzungen des B-Planes einzuhalten. 

 

Auswirkungen durch Bebauung und Versiegelung auf die Biotopstrukturen allgemeiner 

Bedeutung : 

Die vorgesehene bauliche Verdichtung ist verbunden mit Eingriffen in Natur und Landschaft 

und ist damit ausgleichspflichtig. Aufgrund der Betroffenheit von Biotopen allgemeiner Bedeu-

tung und überwiegend rascher Wiederherstellbarkeit (kurze Brachfläche) ist die Ausgleichbar-

keit des Eingriffes gegeben. Die Bilanzierung erfolgt in Kap. 4. 

Maßnahmen zum Erhalt und zur Durchgrünung wirken als Minimierungsmaßnahmen, vorge-

sehen sind ein größtmöglicher Erhalt der Knicks und der Bäume sowie Maßnahmen zur Durch-

grünung (Baumbepflanzung, Anlage von begrünten Freiflächen, z.T. Dachbegrünung). Dar-

über hinaus werden größere Grünflächen im Bereich des Landschaftsschutzgebietes und des 

Waldabstandsstreifens entwickelt. 

Über entsprechende Festsetzungen wird sichergestellt, dass die vorgesehenen Maßnahmen 

zielgerichtet umgesetzt werden und somit eine Eingrünung und Durchgrünung des Gebietes 

erfolgt. 

Insbesondere der teilweise Erhalt des Baumbestandes, der Knicks und die im Süden vorge-

sehene Knickneuanlage führen zu einer Einbindung des Gebietes in die Landschaft. 

Waldflächen im Sinne des LWaldG sind im Geltungsbereich nicht (mehr) vorhanden. Der er-

forderlich Waldabstand von 30 m gemäß § 24 LWaldG zum Dodauer Forst wird eingehalten. 

 

Auswirkungen durch Bebauung und Versiegelung geschützte Biotope und Bäume:  

Durch die Planungen können nicht alle Bäume erhalten werden. Insgesamt erfolgt ein Verlust 

von 16 Bäumen mit Stammdurchmessern von 20-60 cm. Lage, Art und Größe sind in Anlage 

1 bzw. 2 dargestellt. 

Darüber hinaus muss für die neue Zufahrt an der Plöner Straße ein Teil des dortigen Knicks 
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auf einer Länge von ca. 10 m entfernt werden (siehe ebenfalls Anlage 1 und 2). Es handelt 

sich hierbei um einen Eingriff in ein geschütztes Biotop, für welchen eine Ausnahme nach den 

Verboten des § 21 LNatSchG erforderlich ist. Der Eingriff ist nicht vermeidbar, da für die Er-

schließung des Gebietes eine zweite Zufahrt erforderlich ist. Die Zufahrt von der Hinrich-

Wrage-Straße aus ist nicht ausreichend leistungsfähig und führt zudem durch eine Wohn-

straße. 

Knicks sind gesetzlich geschützte Biotope nach § 21 LNatSchG und unterliegen damit einem 

besonderen Schutz. Der Geltungsbereich ist dreiseitig von Knicks umgeben, welche in die 

Planung integriert werden und mit einem privaten Knickschutzstreifen (Breite 5 m) versehen 

werden. Der Schutz der Knicks ist somit gewährleistet.  

Durch die Planungen entstehen am südlichen Rand des Geltungsbereiches neue Knickstruk-

turen auf einer Länge von 220 m, die als Ausgleich angerechnet werden können. 

 

Auswirkungen  der Planung  auf die Fauna  (Zusammenfassung) : 

Artenschutzrechtliche Betroffenheiten in der Bau- und Anlagenphase sind durch Baufeldfrei-

machung auf der Ruderal-/ Brachfläche und bei Entfernung von Einzelbäumen, Gehölz- und 

Strauchaufwuchsentfernung zu erwarten. Neben dem Verlust von (Übergangs-)Lebensräu-

men und der Gefahr des Tötens von Individuen auf der Fläche kann es zudem in angrenzen-

den Bereichen zu Scheuchwirkungen durch den Baubetrieb kommen.  

In der Betriebsphase bestehen keine erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikte, da Lebens-

räume und Vernetzungselemente erhalten bleiben bzw. entwickelt werden und Störwirkungen 

durch Abstandsflächen und Eingrünung gemindert werden. Es ist ein umfangreiches Begrü-

nungs- und Pflanzkonzept vorgesehen, durch welchen neue Lebensräume für verschiedene 

Tierarten entstehen. Darüber hinaus bestehen bereits Vorbelastungen durch Verkehr und um-

gebende Nutzung, die zu einer geringeren Lebensraumqualität führen. 

Durch Minimierungsmaßnahmen (Abzäunung) ist sicher zu stellen, dass die zu erhaltenden 

Bäume und Knicks nicht beeinträchtigt werden. Zudem ist die Verwendung von insekten- und 

fledermausfreundlicher Beleuchtung und Lichtquellen gemäß B-Plan Festsetzungen zur Mini-

mierung der Auswirkungen in der Betriebsphase vorgesehen.  

Darüber hinaus führen die die vorgesehenen Maßnahmen zur Grünordnung Baumpflanzun-

gen, Entwicklung naturnahen Grünflächen, Dachbegrünung, Neuanlage von Knick dazu, dass 

auch in dem neuen Quartier zukünftig Lebensräume für Tierarten der Siedlungsbereiche (v.a. 

Vögel, Fledermäuse und Insekten) entstehen werden. 

Für folgende Arten besteht eine artenschutzrechtliche Prüfrelevanz, die in der Artenschutz-

rechtlichen Prüfung untersucht werden (BBS, 2024). Entsprechende Maßnahmen leiten sich 

dann daraus ab (siehe dazu Kap. 4.1.4) 
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Tab. 1: Ergebnisse der Prüfrelevanz. 

 

Tiergruppe Arten Prüfrelevanz 

Vögel 

G1 und G2: 
Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, 

Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, 
Waldkauz und Amsel, Buchfink, Bluthänfling, 
Dorngrasmücke, Elster, Gimpel, Grünspecht, 

Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmü-
cke, Mönchsgrasmücke, Pirol, Rabenkrähe, 

Ringeltaube, Singdrossel 

Ja Brutvögel der Gehölze 
(Gehölzhöhlen-, Gehölz-
frei- und Nischenbrüter) 

 

G3: 

Rotkehlchen, Wachtel, Zaunkönig, Zilpzalp Ja 

 

Bodenbrüter inkl. Brutvö-
gel bodennaher Gras- 

und Staudenfluren 

 

 

G5:  Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Gartenrot-
schwanz, Hausperling, Kohlmeise, Mehl-

schwalbe 
Ja 

 

Brutvögel menschlicher 
Bauten 

 

Einzelart-Betrachtung Mehlschwalbe Ja  

Einzelart-Betrachtung Wachtel Ja  

Amphibien/Reptilien  

 Laubfrosch und Kammmolch Ja  

Säugetiere  

Fledermäuse  Alle Arten Ja  

 

 

Auswirkungen  der Planung  auf die biologische Vielfalt:  

Die Biologische Vielfalt ist durch die geplanten Maßnahmen nicht in besonderem Maße betrof-

fen. Alle vorgesehenen Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz sowie zum Grünkonzept 

unterstützen auch die Vielfalt des Planungsraumes und den Erhalt des lokalen Biotopverbun-

des.  

 

Fazit Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Teile des Gebietes sind wenig konfliktträchtig. Auswirkungen auf geschützte Biotope und ge-

schützte Arten sind jedoch für Teilflächen zu erwarten und müssen durch geeignete Maßnah-

men vermieden, gemindert bzw. ausgeglichen werden. Die grundsätzliche Umsetzbarkeit ist 

dabei möglich. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Grünordnung wirken allgemein eingriffs-

mindernd. 

Darüber hinaus sind jedoch planexterne Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Die Bilanzierung 

erfolgt in Kap. 4. 
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 Minimierung Ausgleich 

Bau- und Anlagenphase Biotope Baum- und Knickschutz (Ab-

zäunung vor den Baumaßnah-

men, ggf. Pflegemaßnahmen) 

Erforderlich für: 

Bäume 

Knick, 

allgemeiner Biotopverlust 

Betriebsphase Biotope Erhaltungsfestsetzungen, 

Festsetzung von Grünflächen 

und Durchgrünungsmaßnah-

men, Neuanlage von Knick 

-- 

Bau- und Anlagenphase Arten-

schutz 

Bauzeitenregelung CEF- und Ausgleichsmaßnah-

men erforderlich 

Betriebsphase Artenschutz Fledermaus- und insekten-

freundliches Lichtkonzept, 

Eingrünung und Durchgrünung 

des Plangebiets, Dachbegrü-

nung 

-- 

 

 

3.3 Schutzgut Boden und Fläche 

3.3.1 Bestand  

Bestand  Bewertung  

Geologie: 

Glazifluviatile Ablagerungen der Weichselkaltzeit 

Östlich angrenzende, höher liegende Waldflächen mit 
glaziogenen Ablagerungen (Geschiebesand) 

Geotop-Potenzialgebiet ĂMorªnen am Diekseeñ 

 

Allgemeine Bedeutung des ost-
holsteinischen Hügellandes 

Boden: 

Braunerde aus Geschiebedecksand über Schmelzwass-
ersand, 

Hauptbodenart: Sand / Lehmsand 

 

Allgemeine Bedeutung des ost-
holsteinischen Hügellandes, 
großflächig verbreitet 

Bodenbewertung (nur südlicher Teil, Grünland): 

¶ Bodenfunktionale Gesamtleistung: sehr gering, 

¶ Wasserrückhaltevermögen: gering, 

¶ Nährstoffverfügbarkeit: gering, 

¶ Bodenkundliche Feuchtestufe: stark frisch, 

¶ Sickerwasserrate: gering, 

¶ Bodenwasseraustausch: hoch, 

¶ Gesamtfilterwirkung: gering, 

¶ Ertragsfähigkeit: gering, 

¶ Boden erosionsgefährdet. 

 

Allgemeine Bedeutung, jedoch 
geringe Filterleistung und damit 
gefährdet gegenüber Einträgen, 

Acker- und Grünlandnutzung 
möglich, jedoch geringe Ertrags-
fähigkeit. 

Lokaler Boden: 

Mittel- bis grobkörnige Sande, weitgehend ohne bindige 

 

Allgemeine Bedeutung, gute 
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Bestand  Bewertung  

Anteile (Ergebnis von 5 Rammkernsondierungen, GFM 
envign GmbH, 2023) 

Altlasten sind nicht bekannt, die bisherige Heizung er-
folgte aber über Öltanks. 

bodenmechanische und hydro-
geologische Kennwerte 

Fläche: 

Größe des Geltungsbereiches ca. 6,6 ha, davon ca. 2,5 
ha bereits bebaut / erschlossen. 

Bewegte Topographie (ca. 51-64 m NN) 

 

Hohe Bedeutung im Rahmen 
des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden 

 

3.3.2 Umweltauswirkungen  

Auswirkungen auf den Boden durch Versiegelung:  

Durch die Planungen erfolgen Versiegelungen auf einer Fläche ca. 28.000 m² auf nur zum Teil 

bereits versiegelter bzw. bebauter Fläche. Im Bereich der Versiegelungen gehen die natürli-

chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG vollständig verloren und werden zugunsten der 

Nutzungsfunktionen (Fläche für Siedlung) umgewandelt. 

Über die Festsetzung einer maximal zu versiegelnden Grundfläche (GRZ inkl. Überschrei-

tungsmöglichkeiten) wird sichergestellt, dass alle übrigen Flächen als Grünflächen entwickelt 

und erhalten werden, so dass hier keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden erfolgen. 

Die Versiegelung von Boden ist als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des § 14 BNatSchG 

zu bewerten. Als Referenzzustand für die Bewertung der Erheblichkeit gilt hier jedoch das Maß 

der aktuellen Versiegelung.  

Grundsätzlich ist die Neunutzung einer bestehenden Baufläche zunächst positiv im Sinne ei-

nes flächensparenden Umgangs zu bewerten. Die nun vorgesehene bauliche Verdichtung und 

Erweiterung hingegen führen zu ausgleichpflichtigen Eingriffen in den Boden. Durch die Fest-

legung einer GRZ von 0,4 mit einer zulässigen Überschreitung nach BauNVO bis 0,6 wird 

sichergestellt, dass innergebietliche Grünflächen entwickelt werden können. 

Entsprechend der Vorgaben zur Bilanzierung im Baurecht sind die vorliegenden Standorte als 

Brachfläche bzw. Ruderalflur einzustufen, so dass ein entsprechend höher Ausgleichsbedarf 

erforderlich wird (im Vergleich zu Ackerstandorten). Der Wertigkeit des Bodens wird auf diese 

Weise Rechnung getragen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz  / Baugrund : 

Durch die Wohnnutzung und auch durch die geplanten Sondergebiete ist entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben keine Bodenverunreinigung zu erwarten. 

Da die vormalige Wärmeversorgung über Ölheizungen erfolgt ist, ist hier ggf. im Bereich noch 

vorhandener Tank entsprechende Vorsorge zu treffen und ggf. mit Verunreinigungen umzu-

gehen. Organoleptische Auffälligkeiten sind jedoch im Rahmen der Baugrunduntersuchungen 

nicht aufgetreten (GFM envign GmbH, 2022). Entsprechend der gutachterlichen Einschätzung 

zum Baugrund ist die grundsätzliche Bebaubarkeit des Grundstückes gegeben. 

Während der Bauphase ist sicher zu stellen, dass Bau- und Baustelleneinrichtungsflächen au-

ßerhalb der Flächen unterhalb von Baumkronen und Knicks erfolgen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind einzuhalten.  
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Im Rahmen der Bauausführung ist vorgesehen ein weitgehend ebene (barrierefreies) Baufeld 

herzustellen. Dazu sind z.T. erhebliche Bodenumschichtungen / Bodenbewegungen erforder-

lich (< 50.000 t). Der vorhandene Oberboden ist darüber hinaus nicht tragfähig und muss ent-

sprechend aus den Baufeldern verbracht werden. Es werden umfangreiche Bodentransporte 

erforderlich, da die anstehenden Böden nur z.T. zur Wiederverfüllung bzw. Gründung genutzt 

werden können. Diese bodenvorbereitenden Maßnahmen sind bei Bauvorhaben in dieser Grö-

ßenordnung üblich und müssen im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen er-

folgen. Ein baustellenbegleitendes Bodenmanagement ist erforderlich. 

Besondere erhebliche Umweltauswirkungen sind darüber hinaus nicht zu erwarten. 

 

Fazit Schutzgut Boden und Fläche  

Bodenversiegelungen und Bodenauf- und -abtrag führen zu einer Veränderung der Boden-

strukturen sowie zum Verlust von Bodenfunktionen. Diese Eingriffe sind im Rahmen der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsbewertung zu ermitteln und auszugleichen. Der Ausgleich kann 

multifunktional mit dem Schutzgut Pflanzen und Tiere erfolgen. 

Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes ist im Baubetrieb auf ggf. vorhandene Altlasten, 

die Trennung von Oberboden und mineralischen Boden sowie ein bodenschutzkonformes Bo-

denmanagement Rücksicht zu nehmen. Der Anteil der Versiegelung muss unter Berücksichti-

gung der Gebietsansprüche und Fachplanungen zwar möglichst reduziert werden, insgesamt 

erfolgt aber eine erhebliche bauliche Verdichtung, die ausgeglichen werden muss. Im Rahmen 

der Minimierung sind auch für die überbaubaren Grundstückflächen bzw. die Straßenverkehrs-

flächen grünordnerische Maßnahmen erforderlich und vorgesehen. 

 

 Minimierung Ausgleich 

Bau- und Anlagenphase Abzäunung des Baufeldes, erforderlich 

Betriebsphase Abzäunung der Grünflächen, 

Festsetzung von Grünflächen, 

Maßnahmen zur Durchgrünung 

-- 

 

 

3.4 Schutzgut Wasser: 

3.4.1 Bestand  

Bestand  Bewertung  

Grundwasser: 

Mächtiger oberflächennaher Grundwasserleiter, unab-
gedeckt über tiefen eiszeitlichen Wasserleitern, 

Grundwasserkörper: Schwentine-Mittellauf, ST11 

Grundwasser > 2 m unter Flur 

Wasserschutzgebiete sind nicht vorhanden 

 

Grundwasser mengenmäßig un-
gefährdet, jedoch qualitativ ge-
fährdet infolge fehlender Deck-
schichten 

Lokales Grundwasser: 

In den ausgebrachten Rammkernsondierungen wurde 
bis in eine Tiefe von 7 m unter GOK kein Grundwasser 

 

Allgemeine Bedeutung 
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Bestand  Bewertung  

erbohrt. Schichtenwasser ist aufgrund der sandigen Bö-
den ebenfalls nicht vorhanden 

Oberflächengewässer: 

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich und im 
näheren Umfeld nicht vorhanden. 

Ca. 250 m nordwestlich liegt der Dieksee, die Entfernung 
zur Schwentine beträgt ca. 800 m 

 

Geringe Bedeutung im Geltungs-
bereich 

 

 

3.4.2 Umweltauswirkungen  

Auswirkungen der Planung auf Oberflächengewässer:  

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich und im näheren Umfeld nicht vorhanden und 

daher vom Vorhaben nicht betroffen. Auswirkungen auf den Dieksee können ausgeschlossen 

werden. 

 

Auswirkungen  der Planung  auf das Grundwasser allgemein:  

Eine unmittelbare Betroffenheit des Grundwassers ist nicht erkennbar. Weder in der Bauphase 

noch in der Betriebsphase sind besondere Einträge in das Grundwasser zu erwarten, so dass 

eine besondere Gefährdungssituation für das Grundwasser gemäß Wasserrahmenrichtlinie 

nicht gegeben ist.  

 

Auswirkungen auf das Grundwasser durch Bebauung und Versiegelung:  

Durch den Neubau von Gebäuden und die damit verbundene Versiegelung ist in diesem Be-

reich Versickerung von Niederschlagswasser nicht mehr möglich. Aufgrund der sandigen Bo-

denverhältnisse ist aber eine dezentrale Versickerung des Oberflächenwassers möglich und 

vorgesehen, so dass keine verminderte Grundwasserneubildung zu erwarten ist. Eine Versi-

ckerungsfähigkeit der Böden wird auch durch das Baugrundgutachten bestätigt (GFM envign 

GmbH, 2022).  

Für die Niederschlagsentwässerung liegt ein Nachweis über eine Einhaltung eines natürlichen 

Wasserhaushalts unter der Beachtung der Versickerung, der Verdunstung und dem Abfluss 

gem. A-RW 1 vor (EDS Planung, 2023). Vorgaben zur Dachbegrünung, die Versickerung über 

Mulden/Rigolen (private Bauflächen) und die Versickerung des öffentlichen Regenwassers 

über ein Sickerbecken sind Teil der Berechnung und wirken sich hierbei positiv aus. 

Durch die Herstellung einer Versickerungsmulde im LSG kommt es zu Bodenabgrabungen bis 

auf Sohlniveau von 50 m NHN, insbesondere im südlichen Teil erfolgen Einschnittstiefen bis 

2,50 m. 
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Abb. 12: Darstellung Entwässerungsmulde (EDS Planung, Oktober  2023) 

 

 

Abb. 13: Naturnahe Gestaltung eines Trockenbeckens (Gemeinde Büchen)  

 

Fazit Schutzgut Wasser  

Die Umsetzung eines Entwässerungskonzeptes hat eine zentrale Bedeutung für die Bewer-

tung von Auswirkungen auf das Grundwasser. Danach verbleibt das Regenwasser im Gebiet 

und wird über Versickerung dem lokalen Grundwasserhaushalt wieder zugeführt. 

In der Bau-, Anlagen- und Betriebsphase sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen auf 

das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

 

 Minimierung Ausgleich 

Bau- und Anlagenphase Festsetzungen zur Dachbegrü-

nung (teilweise) und Festset-

zung von Grünflächen 

-- 

Betriebsphase Dezentrale Versickerung von 

Niederschlagswasser  

Naturnahe Gestaltung des RRB 

-- 
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3.5 Schutzgut Klima und Luft 

3.5.1 Bestand  

Bestand  Bewertung  

Regionales Klima: 

Maritime, gemäßigte Klimazone 

 

Allgemeine Bedeutung 

Lokales Klima: 

Klimatischer Gunstraum mit geringen Belastungen durch 
Überwärmung (geringe Baudichte, Lage am Ortsrand), 

Wald und Gewässer im Umfeld wirken als Kaltluftentste-
hungsbereiche 

 

Allgemeine Bedeutung und ge-
ringe Empfindlichkeiten 

Besondere Gefahren durch den Klimawandel: 

Allgemeine Gefährdung durch Starkregen, jedoch gute 
Abflussleistung Richtung Dieksee, 

keine besondere Gefahr der Überwärmung aufgrund der 
Ausgleichfunktionen Wald, Gewässer, Ortsrand 

 

Keine besondere Gefährdungs-
situation 

Luft: 

Keine besonderen luftklimatischen und lufthygienischen 
Belastungen vorhanden,  

zeitweise Beeinträchtigungen der Luftqualität durch den 
Straßenverkehr und den Pferdehof möglich. Größere 
Geruchsbelastungen durch die landwirtschaftliche Nut-
zung (z.B durch Güllebehälter) liegen jedoch durch den 
Pferdehof nicht vor. 

 

Keine besondere Belastungssi-
tuation 

 

 

3.5.2 Umweltauswirkungen  

Auswirkungen  der Planung auf das Klima  / Klimaschutz : 

Das Schutzgut Klima und Luft unterliegt im Untersuchungsraum typischen Vorbelastungen in 

einer ländlichen Gemeinde. Durch die geplante Bebauung/Versiegelung wird kleinräumig eine 

Veränderung des Mikroklimas verursacht, da Kaltluftentstehungsbereiche in klimatische Be-

lastungszonen (Wärmeinseln) umgewandelt werden. Die genannten Beeinträchtigungen füh-

ren jedoch insgesamt nicht zu deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen oder Ver-

schlechterungen der Luftqualität, da eine gute Durchmischung der Luft weiterhin gegeben ist.  

Durch die Erhaltung und Entwicklung von Gehölz- und Grünflächen sowie Dachbegrünung 

werden klimatische Gunsträume (im Mikroklima) geschaffen, die die Verdunstung erhöhen und 

der Luftreinhaltung dienen. Diese Flächen sind im Fall von Starkregenereignissen wichtige 

Retentionsräume. Eine besondere Gefährdungssituation durch Veränderungen im Klimawan-

del ist nicht erkennbar. 

Die Entwicklung eines Neubaugebietes führt zunächst jedoch zu Klimaemissionen durch die 

Nutzung von neuen Baustoffen (Ressourcenverbrauch), gleichzeitig ist die Wiedernutzung und 

Sanierung bestehender Bausubstanz als klimafreundlich zu bewerten.  

Die Aufnahme einer Solardachpflicht in die Festsetzungen des Bebauungsplanes ist ein 
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wesentlicher Bestandteil hin zur Entwicklung von energetisch unabhängigen Quartieren. 

 

Beurteilung der lufthygienischen Situation : 

Beeinträchtigungen der Luftqualität z.B. durch Schadstoff emittierende Nutzungen sind nicht 

vorgesehen. 

Aufgrund der zentrumsnahen Lage und der Anbindungen an den ÖPNV (Bushaltestelle Plöner 

Straße / Hinrich-Wrage-Straße sowie Bahnhaltepunkt Malente in 1,2km Entfernung) werden 

Verkehrsströme gebündelt und insgesamt reduziert, so dass negative Auswirkungen auf die 

Luftqualität sowie den Klimaschutz minimiert werden. 

Durch den Pferdehof unmittelbar südlich des Plangeltungsbereiches können zeitweise Gerü-

che auf das Plangebiet einwirken. Es handelt sich hierbei um einen Beherbergungsbetrieb mit 

Stallungen, offenen Reitanlagen und Reithalle. Eine besondere Geruchsbelastung, vergleich-

bar mit Ställen der Tiermast, ist hier nicht gegeben. Es sind nur wenige Pferde ständig am Hof, 

größere offene Mistanlagen o.ä. sind nicht vorhanden. Zudem besteht eine gewisse Abschirm-

wirkung der größeren Gebäude (u.a. Reithalle) Richtung Norden, so dass keine erheblichen 

Auswirkungen durch Geruch auf den Plangeltungsbereich zu erwarten sind. 

 

Fazit Schutzgut Klima und Luft  

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Veränderungen für dieses Schutzgut 

durch die Planungen zu erwarten. 

 

 Minimierung Ausgleich 

Bau- und Anlagenphase Erhaltung und Entwicklung von 

Grün- und Gehölzflächen, Fest-

setzung von Photovoltaik, 

Dachbegrünung und Versicke-

rung 

-- 

Betriebsphase -- -- 

 

 

3.6 Schutzgut Landschaftsbild 

3.6.1 Bestand  

Bestand  Bewertung  

Regionales Landschaftsbild: 

Ostholsteinisches Hügel- und Seenland mit größeren 
Seen, Waldgebieten und einer insgesamt sehr bewegten 
Topographie 

 

Besondere Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit mit hoher Bedeutung 
für die Naherholung 

Lokales Landschaftsbild: 

Geprägt durch alte bauliche Anlagen und ĂBrachezu-
standñ,  

typisches Landschaftsbild eines Ortsrandes 

 

Vielfältiges, etwas ungeordnetes 
Landschaftsbild, ohne beson-
dere Empfindlichkeiten 
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Bestand  Bewertung  

(kleinräumige Wohnbebauung mit Höfen und Gewerbe), 
jedoch ebenfalls großen Klinik- und Hotelgebäuden in 
der Nähe 

auch im Geltungsbereich bewegte Topographie mit typi-
schen Landschaftselementen wie Knicks, Einzelbäume 
und Wald 

 

Angrenzender Wald mit hoher 
Empfindlichkeit, hoher Bedeu-
tung für das Landschaftsbild 

 

3.6.2 Umweltauswirkungen  

Sowohl aus ökologischer als auch aus ortsplanerischer Sicht ist der geplante Standort grund-

sätzlich nicht besonders konfliktträchtig. Trotzdem führen die erhebliche Verdichtung und Er-

weiterung eines bisherigen Brachfläche (mit Gebäuden) bzw. Freifläche in Verbindung mit ei-

ner Veränderung der Topographie zu einer Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes am 

südlichen Ortsrand von Malente. Diese werden nachfolgend bewertet. 

Der Erhalt von Gehölzen und Knicks sowie insbesondere die Knickneuanlage im Süden des 

Geltungsbereiches führen jedoch zu einer Einbindung der Planungen in den Landschaftsraum 

und wirken eingriffsmindernd. 

Großräumig sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des 

Landschaftsraumes der Holsteinischen Schweiz zu erwarten, da durch die umgebende Be-

bauung und Bewaldung die Fernwirkung deutlich reduziert ist. 

 

Auswirkungen der Planung auf die Ortseingangssituation:  

Der Ortseingangsbereich der Plöner Straße ist beidseitig gesäumt durch Gehölzbestände mit 

Höhen von 10-12 m. Der Gehölzbestand ist lückig mit z.T. abgestorbenen Bäumen und vor 

allem im Winter recht durchsichtig. 

In der Planung wird der Gehölzbestand erhalten. In einem Gesamtabstand von 10 m zur 

Straße beginnt die Baugrenze des WA6. Es ist ein IV-geschossiges Gebäude zulässig, wel-

ches somit den Gehölzbestand z.T. deutlich überragen wird. Es ist somit als Minimierungs-

maßnahme vorgesehen, den Gehölzbestand zu erhalten und durch gezielte Ersatzpflanzun-

gen zu fördern, nur dann ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Ortseingangs vermeidbar. 

Das Ăknickenñ des Gehºlzbestandes ist, auch im Rahmen einer regulªren Knickpflege, f¿r die-

sen Bereich nicht zulässig. Bauliche Anlagen (Untergeschoß, Stützelemente etc.) dürfen den 

Gehölzbestand nicht beeinträchtigen. 
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Auswirkungen der Planung auf die nördlichen Nachbarn: 

Im Nordwesten angrenzend an den Plangeltungsbereich stehen 3 Wohnhäuser in 2-3-stöcki-

ger Bauweise (Bauhöhe geschätzt max. 10 m). Die zukünftige Baugrenze des WA6 verläuft in 

einer Entfernung von ca. 10 m zu den Bestandsgebäuden. Es ist ein IV-geschossiges Ge-

bäude festgesetzt, so dass die Bestandsgebäude um 5-10 m überragt werden. Als Bezugs-

punkt sind die zukünftigen Eingangshöhen definiert, entsprechend ist somit auch hier eine 

Geländemodellierung entsprechend des Planstraßenniveaus vorgesehen. Da das geplante 

Gebäude an der Südseite liegt, sind erhebliche Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Durch die Privilegierung ist das Bauvorhaben an dieser Stelle trotzdem zulässig. ĂPflegeein-

richtungen gehören (wie z.B. Krankenhäuser) mit zur staatlichen Daseinsvorsorge und liegen 

damit im ºffentlichen Interesse.ñ (Mitteilung Architekt Schlepps). 

Gemäß Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2021) soll das zentralörtliche System si-

cherstellen, dass für alle Menschen im Land in zumutbarer Entfernung überörtliche Einrichtun-

gen der Daseinsvorsorge erreichbar sind.  

 

Zur Entwicklung der Daseinsvorsorge (LEP-SH, 2021) 

Die Daseinsvorsorge soll in der Fläche gesichert werden. Sie ist nicht nur wichtig für die Le-

bensqualität der Menschen in Schleswig-Holstein, sondern auch ein bedeutender Standortfak-

tor für die wirtschaftliche Entwicklung. Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge sol-

len in ausreichender Qualität, zu sozialverträglichen Preisen und in zumutbarer Entfernung 

überall erreichbar sein und gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes 

ermöglichen. Überörtliche Einrichtungen sollen in den Zentralen Orten und Stadtrandkernen 

entsprechend ihrer zentralörtlichen Einstufung vorgehalten werden. (5, 1 G, Fortschreibung 

LEP-SH 2021) 

In allen Teilräumen soll die Altenhilfe und Altenpflege an die deutlich steigende Zahl älterer 

Menschen sowie Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf angepasst werden. Die Versor-

gungsstruktur soll entsprechend den zukünftigen Anforderungen ausgebaut und sektorenüber-

greifend weiterentwickelt werden. Die Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten soll 

landesweit durch Krankenhäuser und daran angeschlossene Angebote der tagesklinischen 

Akutbehandlung sowie über ergänzende Maßnahmen im häuslichen Umfeld sichergestellt 
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werden. Die Vernetzung zwischen ambulanten und stationären Pflegeï und Betreuungsein-

richtungen soll ausgebaut werden. Vor allem in den ländlichen Regionen soll eine abgestimmte 

Planung ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote und Einrichtungen der Alten-

pflege erfolgen.  

Angebote an offenen ambulanten Einrichtungen zur Versorgung von Menschen mit Pflege- 

und Betreuungsbedarf sowie von der Trägerschaft unabhängige Beratungsangebote und An-

gebote, die den Erhalt der eigenen Häuslichkeit unterstützen, sollen bedarfsgerecht und in 

zumutbarer Entfernung in allen Landesteilen ausgebaut werden. Ihre Standorte sollen sich am 

Zentralörtlichen System (Kapitel 3.1) orientieren und durch mobile Angebote ergänzt werden. 

Stationäre und teilstationäre Altenhilfe- und -pflegeeinrichtungen sollen möglichst in allen länd-

lichen Zentralorten, mindestens ab der Ebene der Unterzentren vorhanden sein. 

Zur Gewährleistung ausreichender Altenpflegekapazitäten sollen die Fachkräftesicherung für 

die Altenpflege intensiviert und die ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote zur Stär-

kung der häuslichen Pflege verbessert werden. Bei der Weiterentwicklung der pflegerischen 

Unterstützungsmöglichkeiten sollen auch die Entwicklungen der technischen Entlastung und 

Unterstützung (Ambient Assisted Living und Robotik) unter Berücksichtigung partizipativer und 

ethischer Gesichtspunkte berücksichtigt werden. 

Die Einrichtungen der Altenhilfe sowie Angebote für altengerechtes und betreutes Wohnen 

sollen an städtebaulich integrierten und siedlungsstrukturell geeigneten Standorten angesie-

delt werden. (5.5, 4 G, Fortschreibung LEP-SH 2021). 

 

 

 

 

Die übrige nördliche Grenze ist durch einen zu erhaltenden Knick ausreichend eingegrünt, so 

dass die dort geplanten Bebauung keine erheblichen Auswirkungen auf die Bestandbebauung 

hat. Hier sind in der Planung Parkplätze (schon vorhanden) und Wohngebäude mit bis drei 

Geschossen (WA4 und GB) vorgesehen und damit vergleichbar dem Bestand und ausreichen-

der Entfernung. 
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Auswirkung der Planung auf die südlichen Nachbarn und die freie Landschaft: 

Südlich des Geltungsbereiches liegt ein Pferdehof, welcher aus verschiedenen Gebäuden 

(Stallungen, Remisen, Reithalle und Wohngebäude) sowie offenen Reitplätzen besteht. Die in 

diesem Bereich geplante Markthalle (SO1, III-geschossig) passt sich hier im Verhältnis der 

größeren Gebäude, u.a. Reithalle, ein, so dass keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten 

ist. Weiterhin ist als zusätzliche Abschirmung in diesem Bereich ein Knick mit Knickschutz-

streifen vorgesehen. 

 

 

Der im nachfolgenden Foto dargestellte Zaun markiert ungefähr die zukünftige Plangebiets-

grenze. In diesem Bereich ist ein Knick mit Knickschutzstreifen vorgesehen. Durch die zusätz-

liche Lage leicht erhöht ist damit eine wirksame Eingrünung des Plangebietes gegeben. Die 

geplante verdichtete Bauweise mit III-geschossigen Gebäuden wird somit wirksam eingegrünt. 

Insbesondere im Bereich der Markthalle (SO1) und der Pflegefachschule (SO2) ist dabei die 

klassische Knickbepflanzung mit Überhältern zielführend. 

Der landschaftsbildprägende Baumbestand unmittelbar südlich der Bestandsgebäude (siehe 

Foto) wird weitgehend erhalten, so dass größere Bäume zur Durchgrünung des Baugebietes 

beitragen können. 
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Auswirkung auf die Erholungseignung im Dodauer Forst: 

Der Dodauer Forst ist ein wichtiges Naherholungsgebiet in Malente. Hier befinden sich ein 

Bodenlehrpfad, sonstige Wanderwege und ein Waldkindergarten. Parallel zur östlichen Plan-

gebietsgrenze verläuft ein Weg, von dem der Blick auf den Geltungsbereich möglich ist.  

Durch den Erhalt des Knicks bzw. Waldrandes, einen mind. 30 m breiten Waldabstandsstreifen 

(festgesetzt als Grünfläche) und die Begrenzung der geplanten baulichen Höhe auf drei Ge-

schosse fügt sich die geplante Bebauung in diesem Bereich in den Landschaftsraum ein. Eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und damit der Erholungseignung im Do-

dauer Forstes ist damit nicht gegeben. 

 

 
 
  






































